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Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geänder-

ten Fassung sowie zum diesbezüglichen Änderungsantrag der Fraktionen 

der CDU/CSU und SPD 

Sehr geehrter Herr Müller, 

im Folgenden übermitteln wir dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundesta-

ges die Anmerkungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 

(IDW) zu aus unserer Sicht wesentlichen Aspekten des o.g. Regierungsentwurfs 

(RegE) zur Umsetzung der CSRD (BT-Drucksache 21/1857) sowie des darauf 

bezogenen Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD vom 

30.03.2026 (Ausschussdrucksache 21(6)73). 

Wir verweisen zudem auf unsere diesem Schreiben als Anlage beigefügte Stel-

lungnahme vom 18.07.2025 zum Referentenentwurf (RefE) des Gesetzes. Die 

darin enthaltenen Aussagen haben – soweit sie nicht bereits im RegE oder im 

Änderungsantrag aufgegriffen wurden – weiterhin uneingeschränkt Gültigkeit. 

Mit der vorliegenden Stellungnahme konzentrieren wir uns auf die aus unserer 

Sicht besonders wichtigen Aspekte zur Umsetzung der CSRD in deutsches 

Recht. 

Wirtschaftsprüfer als Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Wir begrüßen ausdrücklich die Regelung im RegE, allein den Berufsstand der 

Wirtschaftsprüfer mit der verpflichtenden Prüfung der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung zu betrauen. 

Viele Unternehmen haben bereits bisher ihre nichtfinanzielle Berichterstattung 

von einem Wirtschaftsprüfer freiwillig prüfen lassen und hierbei in aller Regel 
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auf ihren Abschlussprüfer zurückgegriffen. Generell sind Wirtschaftsprüfer für 

diese Aufgabe prädestiniert (Ausbildung, prüferische Methodenkompetenz, qua-

litätssichernde Infrastruktur, etabliertes Aufsichtsregime, Erfahrung). Mit der vor-

gesehenen Regelung wird zudem eine kombinierte Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts (einschließlich Nachhaltigkeitsbericht) ermög-

licht, die auch von der Wissenschaft empfohlen wird.1 Die damit gewährleistete 

Anwendung eines einheitlichen Prüfungsansatzes und einer im Berufsstand 

etablierten sowie global anerkannten Prüfungsmethodologie führt zu einer ho-

hen Vergleichbarkeit der Prüfungen und einem Mehrwert für die jeweiligen Ad-

ressaten. Ferner können Synergie- und Kostenvorteile genutzt werden. Der Be-

rufsstand der Wirtschaftsprüfer hat in den letzten Jahren – in Erwartung von 

rund 13.000 nachhaltigkeitsberichtspflichtigen deutschen Unternehmen auf 

Grundlage der CSRD (in ihrer ursprünglichen Fassung) – in erheblichem Um-

fang Kapazitäten im Bereich der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

aufgebaut.2 Somit sind für den durch das Omnibus-Paket stark reduzierten An-

wenderkreis – geschätzt rund 1.100 bis 1.600 Unternehmen – mehr als ausrei-

chende Kapazitäten und Expertise im Berufsstand vorhanden. 

Eine Öffnung der Prüfung für sog. unabhängige Erbringer von Bestätigungsleis-

tungen (independent assurance service provider; nachfolgend kurz: IASP) ist 

gemäß den Anforderungen der CSRD nur zulässig, wenn diese gleichwertigen 

regulatorischen Anforderungen wie Wirtschaftsprüfer unterliegen. Deren Schaf-

fung wäre aber nicht nur mit einem erheblichen gesetzgeberischen Eingriff in 

bewährte Strukturen verbunden; sie würde u.a. die Frage aufwerfen, welche öf-

fentliche Institution das Vorliegen einer etwaigen Gleichwertigkeit bei den regu-

latorischen Anforderungen feststellen kann. Wir verweisen auf unsere Analyse, 

die wir am 13.06.2024 an die zuständigen Ministerien versandt haben.3 Wir wie-

derholen hiermit unsere bereits damals geäußerte Warnung vor Scheinwettbe-

werb auf Kosten der Wirtschaft: Zweck der Zulassung von IASP soll eine grö-

ßere Auswahl an Prüfern für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sein. Die Un-

ternehmen, die nach der CSRD und erst recht diejenigen, die nach der Omni-

businitiative verpflichtet sind, einen Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen und prü-

fen zu lassen, sind bereits heute hinsichtlich ihres Abschlusses und Lagebe-

richts prüfungspflichtig. Wenn diese Unternehmen, wie aus der Wirtschaft zu 

vernehmen und oben dargelegt ist, ohnehin ganz überwiegend ihren Abschluss-

prüfer zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung bestellen, verursacht 

1 Vgl. zuletzt Velte, The Link Between Financial Auditors and Corporate Social Responsibility: A Review of 
Empirical Studies and Implications for Future Research, in: Corporate Social Responsibility and Environ-
mental Management, 2026, S. 1 ff., abrufbar unter: The Link Between Financial Auditors and Corporate 
Social Responsibility: A Review of Empirical Studies and Implications for Future Research – Velte – Cor-
porate Social Responsibility and Environmental Management – Wiley Online Library. 

2 Vgl. auch Neumann/Stawinoga, Stellenausschreibungen im Bereich der Prüfung von Nachhaltigkeitsbe-
richten, in: WPg 2025, S. 472 ff. 

3 Vgl. Schreiben des IDW vom 13.06.2024 an das BMJ, das Bundeskanzleramt und das BMWK, abrufbar 
unter: 240613_IDW Schreiben an Ministerien_Infrastruktur WP und Hinweise Dritte. 
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eine vermeintliche Ausweitung des Wettbewerbs lediglich zusätzliche Kosten, 

ohne einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen zu stiften. 

Die erwähnte Analyse erläutert die Anforderungen an Wirtschaftsprüfer, die auf 

den in der EU-Abschlussprüferrichtlinie festgelegten Grundsätzen basieren, und 

macht auf besonders relevante Unterschiede für einzelne in Frage kommende 

IASP aufmerksam, ohne diese vollständig abzubilden. Unserer Auffassung nach 

müsste insb. im Bereich der Berufsaufsicht über IASP nachgebessert werden, 

was zu weiterem Bürokratieaufbau und zusätzlichen Kosten für die öffentliche 

Hand führen würde. Dies steht einer schlanken Regulierung und gewünschten 

Entbürokratisierung klar entgegen und wäre auch angesichts der auf EU-Ebene 

vollzogenen erheblichen Verkleinerung des Kreises an nachhaltigkeitsberichts-

pflichtigen Unternehmen unangemessen (vgl. hierzu auch die Gegenäußerung 

der Bundesregierung vom 29.10.2025, BT-Drucksache 21/2465, zu der Stel-

lungnahme des Bundesrates, BR-Drucksache 435/25 – Beschluss). 

Wo es sinnvoll oder notwendig ist, nutzen Wirtschaftsprüfer schon heute spezifi-

sche Fachkenntnisse durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit entsprechen-

den internen oder externen Experten. Dies sichert eine effiziente und effektive 

Prüfung. Dieses erfolgreiche und bewährte Modell ist auch für die Prüfung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung eine gute Grundlage. 

Keine rückwirkende Anwendung auf abgeschlossene Geschäftsjahre 

Im RegE aus dem Jahr 2025 war – unter der Annahme, dass das CSRD-Umset-

zungsgesetz (CSRD-UmsG) spätestens am 31.12.2025 in Kraft treten wird – in 

Artikel 96 Abs. 1 Satz 1 und in Artikel 97 Abs. 1 Satz 1 EGHGB-E („erstmals an-

zuwenden auf Unterlagen […] für ein nach dem 31. Dezember 2024 beginnen-

des Geschäftsjahr“) für die dort aufgeführten (Mutter-)Unternehmen keine sog. 

echte Rückwirkung der Nachhaltigkeitsberichterstattungsvorschriften vorgese-

hen. Wir haben diese Vorgehensweise in unserer Stellungnahme zum (eben-

falls keine echte Rückwirkung vorsehenden) RefE nachdrücklich begrüßt. Eine 

echte Rückwirkung, d.h. eine Anwendung der neuen Vorschriften bereits auf 

Geschäftsjahre, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Änderungsgesetzes 

abgeschlossen sind, wirft erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken auf. Das 

IDW hat zu u.a. diesem Aspekt in den Jahren 2024 und 2025 jeweils ein unab-

hängiges juristisches Gutachten eingeholt, in denen die grundgesetzliche Un-

vereinbarkeit einer echten Rückwirkung (Artikel 20 GG) eindeutig bestätigt wird. 

Eine echte Rückwirkung würde aber handelsrechtlich kodifiziert werden, wenn 

das CSRD-UmsG i.d.F. des Änderungsantrags im Laufe des Jahres 2026 in 

Kraft tritt. Zwar sieht der Änderungsantrag in seinem Artikel 3 Änderungen ge-

genüber dem RegE in Artikel 96 Abs. 1 Satz 1 sowie in Artikel 97 Abs. 1 Satz 1 

EGHGB-E vor, allerdings wird weiterhin auf „ein nach dem 31. Dezember 2024 

beginnendes Geschäftsjahr“ abgestellt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass zum (erwarteten) Zeitpunkt des Inkrafttretens des CSRD-UmsG im Jahr 
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2026 jedenfalls alle kalenderjahrgleichen ersten nach dem 31.12.2024 begin-

nenden Geschäftsjahre (01.01. bis 31.12.2025) abgeschlossen sind, käme es 

zu einer echten Rückwirkung. Die Kodifizierung einer Rückwirkung ist nur inso-

weit verfassungsrechtlich zulässig (dann als sog. unechte Rückwirkung), als die 

Anwendung der Nachhaltigkeitsberichterstattungsvorschriften auf solche Ge-

schäftsjahre erstreckt wird, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des CSRD-

UmsG noch nicht abgeschlossen sind (z.B. auf ein mit Ablauf des 30.06.2026 

endendes Geschäftsjahr bei einem an diesem Tag in Kraft tretenden CSRD-

UmsG). 

Jenseits verfassungsrechtlicher Bedenken, die einer echten Rückwirkung be-

gegnen, würde ihre Kodifizierung für die betroffenen Unternehmen ganz erhebli-

che praktische Probleme und hohe zusätzliche Kosten verursachen und für die 

Adressaten der Unternehmensberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 

bzw. 2025/2026 eine Erschütterung des Vertrauens in die Verlässlichkeit der 

Berichterstattung mit sich bringen. Jedenfalls in Fällen kalenderjahrgleicher Ge-

schäftsjahre 2025 wird der „Berichterstattungsprozess“ (Erstellung, Aufstellung, 

Erteilung des Bestätigungsvermerks, Feststellung/Billigung, Veröffentlichung, 

Offenlegung im Unternehmensregister) für dieses Geschäftsjahr im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des CSRD-UmsG bereits vollständig durchlaufen sein. Än-

dern sich aber rückwirkend für diese Zeiträume die rechtlichen Grundlagen, 

nach denen die betreffende Berichterstattung aufzustellen, zu prüfen, offenzule-

gen etc. ist, müss(t)e der Berichterstattungsprozess – in Abhängigkeit von der 

Phase, in der sich dieser Prozess im Zeitpunkt des Inkrafttretens des CSRD-

UmsG befindet – vollständig oder teilweise neu durchlaufen werden. Hierzu ge-

hört auch, dass zwischenzeitlich bekannt gewordene sog. wertaufhellende Er-

eignisse zu berücksichtigen sind – insgesamt ein kostenintensives und besten-

falls keinen Schaden verursachendes Resultat, das in Zeiten einer mehr denn je 

notwendigen Entbürokratisierung kaum vermittelbar wäre. 

Prüfungsvermerk 

Zur Sicherstellung international anerkannter Vermerke in Deutschland, regen 

wir an, von spezifischen Vorgaben für einen Prüfungsvermerk abzusehen und 

insb. keine Anforderungen an den Prüfungsvermerk in das HGB aufzunehmen, 

die über die Anforderungen der CSRD hinausgehen (kein „gold-plating“). Wir 

empfehlen daher die Ersetzung von § 324i Abs. 3 bis 7 HGB-E durch die folgen-

den Absätze: 

„§ 324i HGB 

Prüfungsvermerk über den Nachhaltigkeitsbericht 

[…] 

(3) Im Prüfungsvermerk hat der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts ein Urteil 

darüber abzugeben, ob der Nachhaltigkeitsbericht in Übereinstimmung mit den 
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einschlägigen gesetzlichen Vorschriften aufgestellt wurde. Dabei ist darauf ein-

zugehen, ob der Nachhaltigkeitsbericht in allen wesentlichen Belangen im Ein-

klang mit den nach Artikel 29b der Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung vom 

24. Februar 2026 angenommenen delegierten Rechtsakten zu Standards für die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung steht und Artikel 8 der Verordnung (EU) 

2020/852 entspricht. 

(4) § 322 Absatz 2 Satz 2, Absatz 4 Satz 1 und 3, Absatz 5, 6a und 7 Satz 1, 3 

und 4 ist entsprechend anzuwenden.“ 

Format des (Konzern-)Lageberichts (sog. Offenlegungslösung) 

Wir begrüßen, dass die nun in Artikel 2 des Änderungsantrags vorgeschlagenen 

Fassungen der §§ 289g und 315e HGB-E vorsehen, dass der (Konzern-)Lage-

bericht von zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen in 

dem einheitlichen elektronischen Berichtsformat nach Maßgabe des Artikels 3 

der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 zu erstellen und nicht mehr aufzu-

stellen ist – wie dies noch im RegE vorgesehen war. 

§ 324c Abs. 1 HGB-E (Artikel 2 Nr. 22 des Änderungsantrags) soll als Folgeän-

derung dergestalt angepasst werden, dass die Prüfung der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung auch umfasst, ob die für Zwecke der Offenlegung erstellte Wie-

dergabe des (Konzern-)Lageberichts den Vorgaben der § 289g bzw. § 315e 

HGB-E entspricht. Dies geht über die unionsrechtlichen Vorgaben in Artikel 34 

Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a Ziffer ii der EU-Bilanzrichtlinie hinaus, wonach sich 

das Prüfungsurteil des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die Aus-

zeichnung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Einklang mit Artikel 29d – je-

doch nicht die Erstellung des Lageberichts im Einklang mit dem genannten Arti-

kel – erstrecken soll. In den Fällen, in denen bereits der Abschlussprüfer die für 

Zwecke der Offenlegung erstellte Wiedergabe des (Konzern-)Lageberichts nach 

§ 317 Abs. 3a HGB prüft, käme es außerdem zu einer Doppelprüfung der Wie-

dergabe, was vor allem in solchen Konstellationen zu praktischen Schwierigkei-

ten führen wird, in denen der Abschlussprüfer nicht auch der Prüfer der Nach-

haltigkeitsberichterstattung ist. Wir regen daher an, § 324c Abs. 1 HGB-E – zu-

mindest in den Fällen, in denen eine Prüfung der für Zwecke der Offenlegung 

erstellten Wiedergabe bereits durch den Abschlussprüfer erfolgt – auf die Prü-

fung der Auszeichnung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu beschränken.  

Inanspruchnahme Mitgliedstaatenwahlrecht 

Wir begrüßen, dass durch Artikel 96 Abs. 8 und Artikel 97 Abs. 7 EGHGB-E das 

Mitgliedstaatenwahlrecht zur Befreiung von der Pflicht zur (Konzern-)Nachhal-

tigkeitsberichterstattung für vor dem 01.01.2027 beginnende Geschäftsjahre für 

(Mutter-)Unternehmen, die (auf Konzernebene) im Jahresdurchschnitt nicht 
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mehr als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigen und 450 Millionen Euro Umsatzer-

löse am Abschlussstichtag nicht überschreiten, in Anspruch genommen werden 

soll.  

Die „und“-Verknüpfung der beiden Schwellenwerte steht jedoch unserem Ver-

ständnis der unionsrechtlichen Regelung des neuen Artikels 5 Abs 2 Unter-

abs. 5 der CSRD entgegen, wonach die Befreiung gewährt werden kann, wenn 

entweder nicht mehr als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigt oder 450 Millionen 

Euro Umsatzerlöse am Abschlussstichtag nicht überschritten werden. In diesem 

Zusammenhang sollte außerdem eindeutig geregelt werden, ob diese Unterneh-

men – sofern sie bereits in den Anwendungsbereich der nichtfinanziellen (Kon-

zern-)Berichterstattung gefallen sind – durch diese Regelung auch gleichzeitig 

von der Pflicht zur nichtfinanziellen (Konzern-)Berichterstattung befreit werden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Melanie Sack  Prof. Dr. Bernd Stibi, WP StB 

Technical Director 

Financial & Sustainability Reporting 

Anlage 
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Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geänderten 

Fassung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Referenten-

entwurf vom 10.07.2025 für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2022 („CSRD“). Wir begrüßen, dass die deutsche Bundesregierung – im Lichte 

der andauernden Diskussionen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auf europä-

ischer Ebene – die Umsetzung der CSRD erneut aufgreift und damit ein zu-

nächst erreichbares Niveau an Rechtssicherheit gewährleisten will. 

Im Folgenden nehmen wir zu den Regelungsvorschlägen des Referentenent-

wurfs Stellung und beziehen uns dabei auf die derzeit geltende europäische 

Rechtslage. Aufgrund der kurzen Stellungnahmefrist behalten wir uns vor, im 

weiteren Gesetzgebungsprozess weitere Anmerkungen anzubringen. Unsere 

Stellungnahme ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt A werden übergreifende An-

merkungen dargestellt. Weitere, vornehmlich technische Hinweise, die aus un-

serer Sicht zu einer zielgerichteten und anwendungssicheren Umsetzung der 

Richtlinie beitragen können, finden sich in Abschnitt B. Ferner regen wir in der 

Anlage zu diesem Schreiben Klarstellungen im Zusammenhang mit der Anwen-

dung der Regelungen zur Befreiung von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichter-

stattung an. 
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A. Übergreifende Anmerkungen 

Wirtschaftsprüfer als Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Wir begrüßen ausdrücklich die vorgesehene Regelung des § 324e Abs. 1 i.V.m. 

§ 319 HGB-E, wonach nur der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer mit der gesetz-

lich vorgeschriebenen Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung betraut ist. 

Dies schafft einen Gleichlauf zur gesetzlichen Abschlussprüfung. Somit wird 

Rechtssicherheit und Klarheit für die zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ver-

pflichteten Unternehmen und deren Stakeholder geschaffen. 

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer ist sich seiner gesellschaftlichen Verant-

wortung bewusst, die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft maßgeb-

lich zu unterstützen. Dafür wurden die personellen Kapazitäten in diesem Be-

reich bereits deutlich ausgebaut und in die Aus- und Fortbildung investiert. 

Diese Entwicklung wird sich auch in der Zukunft in Abhängigkeit von der Zahl 

der zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen fortsetzen. 

Wirtschaftsprüfer sind aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer prüferischen Metho-

denkompetenz, ihrer qualitätssichernden Infrastruktur, dem etablierten Auf-

sichtsregime und der bereits vorliegenden Erfahrung mit der Prüfung von Fi-

nanz- und Nachhaltigkeitsberichten prädestiniert für die Übernahme der Ge-

samtverantwortung für den Prüfungsprozess und das Prüfungsurteil zur Nach-

haltigkeitsberichterstattung. Eine Öffnung der Prüfung für Nicht-Wirtschaftsprü-

fer wäre gemäß den Anforderungen der CSRD nur bei gleichwertigen Wettbe-

werbsbedingungen zulässig, was in Deutschland derzeit nicht gegeben ist. Die 

Schaffung gleichwertiger Bedingungen würde wiederum Bürokratie aufbauen 

und zu zusätzlichen Kosten für die öffentliche Hand führen.  

Viele Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit ihre nichtfinanzielle Be-

richterstattung von einem Wirtschaftsprüfer prüfen lassen. Wo es sinnvoll oder 

notwendig ist, arbeiten Wirtschaftsprüfer heute schon mit externen Experten zu-

sammen. Dies wird der Berufsstand auch bei der (Pflicht-)Prüfung von Nachhal-

tigkeitsberichten tun. 

„Fair presentation“- vs. „Compliance“-Rahmenwerk 

Gemäß § 324i Abs. 5 Satz 3 HGB-E darf ein „eingeschränkter Prüfungsvermerk 

[…] nur erteilt werden, wenn der geprüfte Nachhaltigkeitsbericht oder Kon-

zernnachhaltigkeitsbericht unter Beachtung der vom Prüfer des Nachhaltigkeits-

berichts vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der nach 

den gesetzlichen Vorschriften anzugebenden Nachhaltigkeitsaspekte vermittelt“. 

Wir regen an, diesen Satz zu streichen, da diese Regelung impliziert, dass die 

ESRS als die für die Berichterstattung maßgebliche Norm zweifelsfrei ein „Fair 

Presentation“-Rahmenwerk darstellen. Dies ist jedoch äußerst umstritten und 
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auch auf Ebene der EFRAG als fachlicher Berater der Europäischen Kommis-

sion bei der laufenden Überarbeitung der bisherigen ESRS noch in Diskussion.1

Erste Veröffentlichungen zu dem derzeit überarbeiteten ESRS 1 deuten darauf 

hin, dass sich die „Fair Presentation“ auf die wesentlichen Auswirkungen, Chan-

cen und Risiken bezieht und nicht auf die Nachhaltigkeitsaspekte beziehen soll.2

Die in § 324i Abs. 5 Satz 3 HGB-E vorgeschlagene Aussage im Prüfungsver-

merk sollte allenfalls erst dann aufgegriffen werden, wenn auf europäischer 

Ebene Klarheit darüber geschaffen wurde, ob es sich bei den ESRS um ein 

„Fair Presentation“- oder um ein „Compliance“-Rahmenwerk handelt. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf den im Referentenentwurf gewählten 

unterschiedlichen Ansatz in § 324i Abs. 4 und Abs. 5 HGB-E hin. Während die 

bei uneingeschränkten Prüfungsvermerken erforderliche Berichterstattung des 

Prüfers, dass seine „Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat“ und der 

Nachhaltigkeitsbericht „den gesetzlichen Vorschriften entspricht“ auf ein „Com-

pliance“-Rahmenwerk schließen lässt, bezieht sich die in Abs. 5 gewählte For-

mulierung („…ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentliches Bild […] ver-

mittelt“) auf „Fair Presentation“-Rahmenwerke. Dieser Ansatz kann zu prakti-

schen Herausforderungen bei der Prüfungsplanung und -durchführung führen.  

Darüber hinaus umfasst das Prüfungsurteil auch die Berichterstattung nach Arti-

kel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung). Bei der Taxono-

mie-Verordnung handelt es sich u.E. um ein „Compliance“-Rahmenwerk. Somit 

könnte das Prüfungsurteil zur „fair presentation“ die Berichterstattung nach Arti-

kel 8 der Taxonomie-Verordnung nicht umfassen und müsste getrennt im Prü-

fungsvermerk – und korrespondierend in § 324i HGB-E – behandelt werden. 

Um eine europäische Vergleichbarkeit der Prüfungsvermerke zu gewährleisten, 

regen wir an, § 324i HGB-E dergestalt zu fassen, dass der Prüfungsvermerk 

über den Nachhaltigkeitsbericht oder Konzernnachhaltigkeitsbericht im Einklang 

mit Artikel 28a der Richtlinie 2006/43/EG (Abschlussprüferrichtlinie) zu erteilen 

ist (der u.a. auf das Prüfungsurteil gemäß Artikel 34 Abs. 1 Unterabs. 2 

Buchst. aa der Richtlinie 2013/34/EU (EU-Bilanzrichtlinie) verweist). Somit wäre 

auch sichergestellt, dass etwaige künftige Änderungen des Prüfungsvermerks 

oder Prüfungsurteils – bspw. für den Fall, dass die überarbeiteten ESRS als 

„Fair Presentation“-Rahmenwerk ausgestaltet sind – durch eine Aktualisierung 

1 EFRAG, Progress Report vom 20.06.2025: „At this stage, clarifying that ESRS is a fair presentation sys-
tem is the EFRAG SRB’s working assumption on which some EFRAG SRB members expressed reserva-
tions and which will therefore require further consideration.“, abrufbar unter: https://www.ef-
rag.org/sites/default/files/media/document/2025-06/Status%20report%20ESRS%20Simplifica-
tion%2020%20June%202025.pdf.

2 EFRAG SR TEG Physical Meeting 10 July 2025, ESRS 1 (V1.6): “16. (new). Fair presentation requires 

disclosure of relevant information about the undertaking’s material impacts, risks and opportunities in ac-
cordance with Chapter 3 of this Standard, and their faithful representation in accordance with the require-
ments set out in this Standard”, abrufbar unter: https://www.efrag.org/sites/default/files/media/docu-
ment/2025-07/03.01_esrs_1_v1.6.pdf.  
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der Fassung der Abschlussprüferrichtlinie in den Regelungen des HGB Berück-

sichtigung finden. 

Zeitlicher Anwendungsbereich der neuen Regelungen 

Wir begrüßen, dass nach dem Referentenentwurf davon abgesehen werden 

soll, (Mutter-)Unternehmen, die nach der CSRD bereits für das kalenderjahrglei-

che Geschäftsjahr 2024 zur (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichterstattung hätten 

verpflichtet werden müssen, nachträglich, d.h. lange nach Ablauf sowohl des 

Berichtszeitraums als auch der dafür gelten Erstellungs- und Offenlegungsfris-

ten, noch für diesen Berichtszeitraum zur (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichter-

stattung zu verpflichten. 

Befreiungsregelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Um erhebliche Rechtsunsicherheiten bei der Anwendung der Regelungen zur 

Befreiung von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu vermeiden, re-

gen wir verschiedene Klarstellungen in diesem Zusammenhang an und verwei-

sen diesbezüglich auf unsere detaillierten Anmerkungen in der Anlage. Die 

Schaffung von Anwendungssicherheit in diesem Bereich würde zusätzliche bü-

rokratische Belastungen vermeiden. 

B. Anmerkungen zu einzelnen Regelungen im Referentenentwurf 

Zu Artikel 1: Änderung des Handelsgesetzbuchs 

Artikel 1 Nr. 1: Schriftformerfordernis für den aufzustellenden Abschluss (§ 245 

Satz 1 HGB-E) 

Nach der vorgesehenen Änderung soll der Jahresabschluss (und i.V.m. § 298 

Abs. 1 HGB auch der Konzernabschluss) vom Kaufmann bzw. dessen gesetzli-

chen Vertretern unter Angabe des Datums nicht bloß zu unterzeichnen sein, 

sondern in Schriftform aufgestellt werden müssen, was nach § 126 Abs. 1 BGB 

die Unterzeichnung mit umfasst. Wir regen an, zur Vermeidung von Missver-

ständnissen einen Verweis auf § 126 Abs. 1 BGB in § 245 HGB aufzunehmen. 

Wir weisen darauf hin, dass nach h.M. erst der festgestellte Jahresabschluss zu 

unterzeichnen ist. Gemäß den Ausführungen in der Begründung soll indes künf-

tig nicht nur der festgestellte (bzw. gebilligte) Abschluss, sondern auch bereits 

der aufgestellte Abschluss unterzeichnet werden. Dies würde in der Praxis häu-

fig auf eine doppelte Unterzeichnung des Abschlusses hinauslaufen (aufge-

stellte und festgestellte/gebilligte Fassung). Dies würde dem von der Bundesre-

gierung erklärten Ziel einer Entbürokratisierung zuwiderlaufen. 
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Ferner weisen wir darauf hin, dass durch den gegenwärtig vorgesehenen Ände-

rungsbefehl § 245 Satz 2 HGB wegfallen würde, was ausweislich der Ausfüh-

rungen in der Begründung nicht intendiert ist. 

Transparenz über die Höhe des Honorars für die Inanspruchnahme von Nach-

haltigkeitsberichtsprüfungsleistungen (Vorschlag zur Erweiterung der §§ 285 

Nr. 17, 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB) 

Sofern der Nachhaltigkeitsbericht durch den Abschlussprüfer des Jahresab-

schlusses bzw. der Konzernnachhaltigkeitsbericht durch den Abschlussprüfer 

des Konzernabschlusses geprüft wird, wären bei Fortführung der in §§ 285 

Nr. 17, 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB vorgesehenen Untergliederung des anzugeben-

den (Jahres-/Konzern-)Abschlussprüferhonorars die Honorare für Nachhaltig-

keitsberichtsprüfungsleistungen in die Kategorie „andere Bestätigungsleistun-

gen“ einzubeziehen, da nach dem künftigen Gesetzesverständnis die Prüfung 

des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts nicht Bestandteil der (Jahres-/Konzern-) 

Abschlussprüfung ist. 

Eine Einstufung von Honoraren für Nachhaltigkeitsberichtsprüfungsleistungen 

als „andere Bestätigungsleistungen“ wäre nicht zielführend, weil sie den Ab-

schlussadressaten ein undifferenziertes Bild vermitteln würde. Durch die CSRD 

und deren Umsetzung in nationales Recht wird die Bedeutung der Nachhaltig-

keitsberichterstattung (und in der Folge auch deren Prüfung) deutlich aufgewer-

tet und auf eine vergleichbare Stufe wie die der Finanzberichterstattung gestellt. 

Wir regen daher an, eine weitere Honorarkategorie „Nachhaltigkeitsberichtsprü-

fungsleistungen“ in das Gesetz aufzunehmen. 

Um für die Abschlussadressaten solcher (Mutter-)Unternehmen, die sich dafür 

entscheiden, ihren (Konzern-)Nachhaltigkeitsbericht durch einen anderen Prüfer 

des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts als den Abschlussprüfer des Jahres-/ 

Konzernabschlusses prüfen zu lassen, ein gleichwertiges Transparenzniveau zu 

gewährleisten wie bei Unternehmen, bei denen der Abschlussprüfer des  

Jahres-/Konzernabschlusses mit dem (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichtsprüfer 

übereinstimmt, sollte zudem für die zuerst genannten Konstellationen vorge-

schrieben werden, dass – auf Einzelgesellschaftsebene vorbehaltlich der Ein-

schlägigkeit der Konzernklausel (§ 285 Nr. 17 HGB) – das von dem Prüfer des 

(Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr berechnete Gesamtho-

norar aufgeschlüsselt unter Einfügung der neuen Kategorie „Nachhaltigkeitsbe-

richtsprüfungsleistungen“ anzugeben ist. 
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Artikel 1 Nr. 6: Inhalte der Nachhaltigkeitsberichterstattung (§ 289c Abs. 2  

HGB-E) 

§ 289c Abs. 2 bis 5 HGB-E führt die Inhalte der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

auf und setzt damit die Regelungen von Artikel 19a Abs. 2 und 3 der EU-Bilanz-

richtlinie um. Die Regelungen des Artikels 19a Abs. 2 und 3 der EU-Bilanzrichtli-

nie bilden die Basis für die Verordnungsermächtigung des Artikels 29b i.V.m. 

Artikel 49 der EU-Bilanzrichtlinie. Die gemäß Artikel 29b der EU-Bilanzrichtlinie 

zu erlassenden Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung wurden als 

Delegierte Verordnung (EU) 2023/2772 am 22.12.2023 im Amtsblatt der EU ver-

öffentlicht. Die verpflichtende Anwendung dieser Standards ist in § 289c Abs. 6 

HGB-E festgelegt. 

Wir weisen darauf hin, dass vor dem Hintergrund der verpflichtenden Anwen-

dung der erlassenen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine 

Aufzählung der Berichtsinhalte in § 289c Abs. 2 bis 5 HGB-E redundant ist. Wir 

regen daher an, § 289c Abs. 2 bis 5 HGB-E zu streichen, auch um Inkonsisten-

zen zu den Regeln der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2772 – die sich aktu-

ell in umfassender Überarbeitung befindet und außerdem durch eine von der 

Europäischen Kommission angenommene delegierte Verordnung (sog. „Quick 

Fix“, Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 11.7.2025 amending Dele-

gated Regulation (EU) 2023/2772 as regards the postponement of the date of 

application of the disclosure requirements for certain undertakings) geändert 

werden soll – zu vermeiden. Gleiches gilt, wenn es künftig zu (weiteren) Ände-

rungen in den erlassenen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

kommt. Gleiches gilt in Bezug auf § 289d HGB-E. 

Artikel 1 Nr. 9: Format des Lageberichts (§ 289g HGB-E) 

Der neu einzufügende § 289g HGB-E sieht vor, dass der Lagebericht von zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen in dem einheitli-

chen elektronischen Berichtsformat nach Maßgabe des Artikels 3 der Delegier-

ten Verordnung (EU) 2019/815 aufzustellen und der Nachhaltigkeitsbericht nach 

Maßgabe dieser Verordnung auszuzeichnen sind. Im Gegensatz hierzu sieht 

§ 328 Abs. 1 Satz 4 HGB vor, dass eine Kapitalgesellschaft, die als Inlandsemit-

tent Wertpapiere begibt und keine Kapitalgesellschaft i.S. des § 327a HGB ist, 

u.a. den (Konzern-)Lagebericht in dem einheitlichen elektronischen Berichtsfor-

mat nach Maßgabe des Artikels 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 

und den (IFRS-)Konzernabschluss mit Auszeichnungen nach Maßgabe der Arti-

kel 4 und 6 dieser Verordnung offenzulegen hat. 

Unserer Auffassung nach ist die Verwendung des Begriffs „aufzustellen“ eine 

unzutreffende Übersetzung des in Artikel 29d der englischsprachigen Fassung 

der EU-Bilanzrichtlinie an dieser Stelle verwendeten Begriffs „prepare“. Der EU-

Gesetzgeber selbst verwendet in Erwägungsgrund 55 der deutschsprachigen 
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Fassung der CSRD den Begriff „erstellen“. Die Erstellung von Nachhaltigkeits-

berichten im xhtml-Format ist der richtige Weg, diese Informationen der Öffent-

lichkeit vergleichbar und maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Hiervon klar 

zu unterscheiden ist der Prozess der Aufstellung von Abschlüssen und Lagebe-

richten, und zwar auch in digitaler Form. Das in § 245 HGB (für den Abschluss) 

verankerte Schriftform- und Unterzeichnungserfordernis (mit qualifizierter elekt-

ronischer Signatur gemäß § 126b BGB) setzt ein (programmunabhängig) ein-

deutig darstellbares Datei-Format voraus (sowohl für Texte, Bilanz- und GuV-

Gliederungen, für Bilder als auch für tabellarische Darstellungen im Anhang 

oder Lagebericht). Dies ist notwendig, um eine Datei eindeutig, d.h. sowohl bild-

lich (Darstellungsform und Format) als auch inhaltlich rechtlich verbindlich auto-

risieren zu können. 

Die rechtsverbindliche Autorisierung der Darstellungsform ist im xhtml-Format 

nicht möglich. Dieses Format gewährleistet keine authentische Darstellung der 

Inhalte, sondern ermöglicht lediglich deren software- und endgeräteabhängige 

Wiedergabe. Dies führt dazu, dass je nach Software des Aufstellers oder Lesers 

und je nach Hardware des Lesers Darstellungen verzerrt oder sogar falsch wie-

dergegeben werden können. Aus diesem Grund ist das xhtml-Format z.B. für 

notarielle Urkunden im elektronischen Format unzulässig. Für die Führung nota-

rieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV) in elektronischer Form wird daher in 

§ 35 Abs. 4 Satz 1 NotAktVV zwingend die Verwendung des für die Langzeitar-

chivierung geeigneten PDF-Formats gefordert. Aus diesen Gründen sprechen 

wir uns dafür aus, die bisher etablierte „Offenlegungslösung“ auch für Zwecke 

der CSRD-Umsetzung beizubehalten. 

Sollen jedoch Lageberichte im ESEF-Format und damit im xhtml-Format „aufge-

stellt“ werden, ergibt sich ferner das Problem, dass dies ausschließlich mit quali-

fizierter elektronischer Signierung von zip-Dateien (xhtml-Dateien einschließlich 

Dateistruktur und XBRL-Dateien) möglich ist. Die elektronische Signierung von 

zip-Dateien (Containerformat zip) führt dazu, dass elektronische Unterschriften 

von Abschlüssen im xhtml-Format durch Öffnen der zip-Dateien (Öffnen des 

Containerformats für den Lesezugriff) invalide werden, d.h. als ungültig klassifi-

ziert werden. Darüber hinaus verweisen wir auf die notwendigen Folgeänderun-

gen der Aufbewahrungspflichten gemäß § 257 HGB zu Originaldokumenten. 

Entsprechend der notariellen Praxis regen wir an, die Verwendung des PDF-

Formats (mit Eignung für die Langzeitarchivierung) für die elektronische Aufstel-

lung von Abschluss und Lagebericht mit eingebetteten xhtml-Dateien (Anlage 

des PDF-Dokuments) vorzuschreiben. Das gleiche Petitum gilt in Bezug auf 

§ 315e HGB-E. 

Positiv ist in diesem Zusammenhang, dass gemäß Artikel 96 Abs. 7 und Arti-

kel 97 Abs. 6 EGHGB-E die Regelungen des § 289g HGB-E auf Unterlagen der 
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Einzelrechnungslegung bzw. des § 315e HGB-E auf Unterlagen der Konzern-

rechnungslegung erstmals erst für ein nach dem 31.12.2025 beginnendes Ge-

schäftsjahr anzuwenden sind. 

Weiterhin begrüßen wir die Klarstellung in der Begründung zu § 324c HGB-E, 

dass wenn der Lagebericht oder der Konzernlagebericht gemäß § 289g Satz 1 

Nr. 1 oder § 315e Satz 1 Nr. 1 HGB-E in dem einheitlichen elektronischen Be-

richtsformat aufgestellt wird, für Zwecke der Offenlegung keine elektronische 

Wiedergabe erstellt werden muss und es in diesem Fall folglich auch keiner 

Prüfung einer solchen Wiedergabe nach § 317 Abs. 3a HGB bedarf. 

Artikel 1 Nr. 10: Versicherungen bei Kapitalgesellschaften, die Inlandsemitten-

ten sind (§ 289h Abs. 2 Satz 2 HGB-E) 

Der neu einzufügende § 289h HGB-E fordert in Abs. 2 Satz 1 eine Versicherung 

der Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs eines Inlandsemittenten, 

dass u.a. im Lagebericht der Geschäftsverlauf so dargestellt ist, dass ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Wir regen an 

klarzustellen, dass sich diese Versicherung nur auf den Lagebericht ohne den 

Nachhaltigkeitsbericht bezieht. Ferner weisen wir darauf hin, dass – sollte der 

Lagebericht gemäß § 289g HGB-E im xhtml-Format aufgestellt werden – die 

Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs nicht in der Lage sind, festzustel-

len, ob die Darstellung richtig ist, da die Darstellung je nach Software und Hard-

ware anders ausfallen wird bzw. falsch oder verzerrt wiedergegeben wird (vgl. 

unsere Anmerkungen zu § 289g HGB-E). Gleiches gilt in Bezug auf § 315f 

Abs. 2 Satz 1 HGB-E. 

§ 289h HGB-E fordert in Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 HGB-E ferner eine Versicherung 

der Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs eines Inlandsemittenten, 

dass der Nachhaltigkeitsbericht nach Maßgabe der Artikel 2 bis 8 der Delegier-

ten Verordnung (EU) 2021/2178 (in ihrer jeweils geltenden Fassung) aufgestellt 

wurde. Die angesprochene delegierte Verordnung konkretisiert die Anforderung 

der Berichterstattung nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung. Wir regen an, 

nicht auf die delegierte Verordnung, sondern auf Artikel 8 der Taxonomie-Ver-

ordnung Bezug zu nehmen, wie dies auch an anderer Stelle erfolgt. 

Gemäß § 289h Abs. 3 HGB-E dürfen die Erklärungen zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht zusammengefasst werden. Das Gleiche gilt für den Konzern-

abschluss und den Konzernlagebericht gemäß § 315f Abs. 3 HGB-E. Wir regen 

an, in § 315f HGB-E klarzustellen, inwieweit die gesetzlichen Vertreter des Mut-

terunternehmens ihre Erklärungen zum Jahresabschluss und Lagebericht des 

Mutterunternehmens mit denen zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht 

zusammenfassen dürfen. 

Ferner regen wir eine, die bisherige Regelung in § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB („[…] 

haben in einer dem Jahresabschluss beizufügenden schriftlichen Erklärung zu 
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versichern“) angelehnte Regelung zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärungen 

an. 

Artikel 1 Nr. 15 Buchst. b: Berichterstattung über die wichtigsten immateriellen 

Ressourcen im Konzernlagebericht (§ 315 Abs. 3a Satz 1 HGB-E) 

Gemäß dem vorgeschlagenen § 315 Abs. 3a HGB-E sind im Konzernlagebe-

richt auch die wichtigsten immateriellen Ressourcen anzugeben, wenn 

1. die Voraussetzungen für eine größenabhängige Befreiung des Mutterun-

ternehmens von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernlageberichts ge-

mäß § 293 Abs. 1, 2 und 4 HGB nicht vorliegen oder 

2. das Mutterunternehmen oder ein in den Konzernabschluss einbezogenes 

Tochterunternehmen kapitalmarktorientiert i.S. des § 264d HGB ist, ohne 

Kleinstunternehmen i.S. des § 267a HGB zu sein. 

Diese Regelung kann zu einem Auseinanderfallen der Pflicht zur Konzernnach-

haltigkeitsberichterstattung nach § 315b Abs. 1 HGB-E und der Pflicht zur Be-

richterstattung über die wichtigsten immateriellen Ressourcen im Konzernlage-

bericht führen. Dies ist der Fall, wenn ein Mutterunternehmen 

 nicht zur Konzernnachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet ist, da die Vo-

raussetzungen für eine größenabhängige Befreiung von der Pflicht zur Auf-

stellung eines Konzernlageberichts gemäß § 293 Abs. 1, 2 und 4 vorliegen 

und daher kein Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erstellen ist, 

 dieses Mutterunternehmen oder ein in den Konzernabschluss einbezoge-

nes Tochterunternehmen kapitalmarktorientiert i.S. des § 264d HGB ist und  

 dieses Mutterunternehmen somit aufgrund von § 315 Abs. 3a Satz 1 Nr. 2 

HGB-E zur Berichterstattung über die wichtigsten immateriellen Ressourcen 

im Konzernlagebericht verpflichtet ist. 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob der europäische Gesetzgeber ein sol-

ches Auseinanderfallen der Berichtspflichten intendiert hat. Die Tatsache, dass 

die Übergangsvorschriften des Artikels 5 Abs. 2 Unterabs. 1 der CSRD keine 

Übergangsregelungen für oben genannte Fälle beinhalten, könnte als Indiz da-

für gewertet werden, dass eine solche Intention nicht besteht. 

Wir regen daher an, eine Streichung des § 315 Abs. 3a Satz 1 Nr. 2 HGB-E zu 

prüfen. Sollte eine Streichung nicht erfolgen, sehen wir die Notwendigkeit der 

Schaffung einer Übergangsregelung für diesen Fall. Gleiches gilt in Bezug auf 

§ 340i Abs. 5 und § 341j Abs. 2a HGB-E. Wir verweisen diesbezüglich auch auf 

unsere Ausführungen zu Artikel 97 Abs. 1 EGHGB-E. 
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Artikel 1 Nr. 20: Nachhaltigkeitsberichterstattung von Tochterunternehmen und 

Zweigniederlassungen von Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat (§§ 315h 

bis 315k HGB-E) 

Der neu einzufügende Unterabschnitt 2a enthält Regelungen für die Nachhaltig-

keitsberichterstattung von Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen von 

Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat. Zu den neu einzufügenden §§ 315h 

bis 315k HGB-E bitten wir um folgende Klarstellungen oder Regelungen: 

 Es sollte gesetzlich geregelt werden, wie lange nach Ablauf des Berichts-

zeitraums die gesetzlichen Vertreter des Tochterunternehmens auf die Zur-

verfügungstellung eines gesetzeskonformen Konzernnachhaltigkeitsbe-

richts durch das oberste Drittstaaten-Mutterunternehmen zu warten haben, 

bis das Tochterunternehmen die Dokumente i.S. des § 315h Abs. 2 Nr. 1 

und 2 HGB-E zu erstellen hat. Gleiches gilt sinngemäß in Bezug auf §§ 315i 

Abs. 2 und 315j Abs. 2 HGB-E und zudem in Bezug auf §§ 315h Abs. 3, 

315i Abs. 2 und 315j Abs. 3 HGB-E (jeweils Erklärung zum fehlenden „Be-

stätigungsurteil“). Unabhängig davon regen wir an, den fachlich korrekten 

Begriff „Prüfungsurteil“ zu verwenden. 

 Weiterhin regen wir an klarzustellen, dass für „Angaben, über die die Kapi-

talgesellschaft verfügt und die sie beschaffen kann“ keine unzumutbaren 

Anforderungen gestellt werden dürfen. So lautete auch die Klarstellung in 

der Regierungsbegründung zum identischen Wortlaut in § 342d Abs. 2 Nr. 2 

HGB (BT-Drs. 20/5653, S. 53). 

 Ferner regen wir an klarzustellen, innerhalb welchen Zeitraums nach Ablauf 

des Berichtszeitraums die jährliche Aufforderung gemäß §§ 315h Abs. 1, 

315i Abs. 1, 315j Abs. 1 HGB-E zu erfolgen hat. 

 Es sollten gesetzliche Kriterien festgelegt werden, nach denen die Zuord-

nung von Umsatzerlösen für Zwecke der § 315i und § 315j HGB-E zu einer 

Organisationseinheit (hier: Zweigniederlassung) erfolgt, die keine eigene 

Rechtspersönlichkeit hat und demzufolge für HGB-Zwecke „für sich“ nicht 

rechnungslegungspflichtig ist. 

 Es sollte klargestellt werden, wie für handelsrechtliche Zwecke der “Ort” ei-

nes Umsatzerlöses zu bestimmen ist, um beurteilen zu können, ob die Um-

satzerlöse in den EU-Mitgliedstaaten oder in anderen EWR-Vertragsstaaten 

in den beiden letzten aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Betrag 

von 150 Mio. EUR überschreiten. Dies gilt auch in Bezug auf § 315h Abs. 1 

sowie § 315j Abs. 1 HGB-E. 

 Ferner regen wir an klarzustellen, wie eine Zweigniederlassung zu verfah-

ren hat, wenn die für die Bestimmung der Umsatzerlöse gemäß § 315i 

Abs. 1 HGB-E notwendigen Informationen nicht vorliegen oder nicht zur 
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Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch in Bezug auf § 315h Abs. 1 sowie 

§ 315j Abs. 1 HGB-E. 

 Weiterhin regen wir an klarzustellen, in welcher Form die Prüfung der Ein-

haltung der gesetzlichen Vorgaben durch gemäß §§ 315h Abs. 2 Nr. 1, 315i 

Abs. 2 Nr. 1, 315j Abs. 2 Nr. 1 HGB-E zur Erklärung verpflichtete Tochterun-

ternehmen bzw. Zweigniederlassungen zu erfolgen hat. 

 Schließlich sollte klargestellt werden, ob die §§ 315i und 315j HGB-E auch 

für Zweigniederlassungen von Kreditinstituten und Versicherungsunterneh-

men gelten. Andernfalls könnte davon auszugehen sein, dass Zweignieder-

lassungen i.S. des § 53 KWG i.V.m. § 340 Abs. 1 HGB als Kreditinstitute 

und Zweigniederlassungen i.S. des § 68 VAG i.V.m. § 341 Abs. 2 Satz 1 

HGB als Versicherungsunternehmen zu behandeln sind und demnach be-

reits ab 2025 (bei Erfüllung der entsprechenden Anwendungskriterien) der 

Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht für sich selbst und ab 2028 zusätz-

lich für den Konzern unterliegen. 

Artikel 1 Nr. 24: Gegenstand und Umfang der Prüfung, elektronisches Berichts-

format (§ 317 Abs. 2 Satz 3 HGB-E) 

Bei Unternehmen, deren Lagebericht gemäß § 289b HGB-E um einen Nachhal-

tigkeitsbericht zu erweitern ist, kann sich die Prüfung gemäß § 317 Abs. 2 

Satz 1 und 2 HGB, d.h. die Übereinstimmung des Lageberichts mit dem Ab-

schluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen des Abschlussprü-

fers, die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bil-

des sowie die Darstellung der Chancen und Risiken, nur auf den Lagebericht 

ohne den gesonderten Abschnitt zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erstre-

cken. Dies sollte im Gesetz klargestellt werden. 

Prüfung des Vorhandenseins eines Nachhaltigkeitsberichts 

Mit Umsetzung der CSRD wird die bislang in § 317 Abs. 2 Satz 4 und 5 HGB 

angeordnete formelle Prüfungspflicht des Abschlussprüfers, ob die nichtfinanzi-

elle Erklärung bzw. der gesonderte nichtfinanzielle Bericht vorgelegt wurde, ge-

strichen. Eine (formelle) Prüfungspflicht für den Abschlussprüfer ist nicht vorge-

sehen. Unter Berücksichtigung seiner Verschwiegenheitspflicht ist fraglich, ob 

der Abschlussprüfer in seiner Berichterstattung im Bestätigungsvermerk künftig 

darauf hinweisen darf, dass ggf. pflichtwidrig der Lagebericht nicht um einen 

Nachhaltigkeitsbericht erweitert wurde. Wir regen an, im weiteren Gesetzge-

bungsverfahren zu prüfen, den Abschlussprüfer in solchen Fällen mit einer for-

mellen Prüfung über das Vorhandensein des Nachhaltigkeitsberichts zu be-

trauen und eine entsprechende Regelung in § 317 Abs. 2 HGB vorzusehen. 
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Artikel 1 Nr. 26: Unabhängigkeit (§ 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a HGB-E) 

Ausweislich der Begründung zu § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a HGB-E soll 

durch den Einschub „des zu prüfenden Lageberichts“ klargestellt werden, dass 

nicht nur die Mitwirkung bei der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlus-

ses, sondern auch die Mitwirkung bei der Aufstellung des zu prüfenden Lagebe-

richts grundsätzlich zur Inhabilität des Prüfers führt (Selbstprüfungsverbot). Wir 

regen an klarzustellen, dass in den Fällen, in denen sich die Mitwirkung bei der 

Aufstellung auf den Nachhaltigkeitsbericht beschränkt und den allgemeinen Teil 

des Lageberichts nicht umfasst, der allgemeine Teil des Lageberichts von die-

ser Regelung nicht betroffen ist (oder vice versa). Diese Klarstellung erachten 

wir als notwendig, da der Nachhaltigkeitsbericht nicht zwingend vom Abschluss-

prüfer zu prüfen und in solchen Fällen von der Unabhängigkeitsregelung nicht 

zu erfassen ist. 

Artikel 1 Nr. 29: Änderung der Bezeichnung „Prüfungsbericht“ in „Abschlussprü-

fungsbericht“ (§ 321 HGB-E) 

Wir verstehen, dass der Referentenentwurf aus dem Jahr 2024 eine Änderung 

der Bezeichnung „Prüfungsbericht“ in „Abschlussprüfungsbericht“ vorsah, weil 

erwogen wurde, auch einen separaten „Nachhaltigkeitsprüfungsbericht“ einzu-

führen. Von diesem Vorhaben wurde bereits im Regierungsentwurf 2024 im Ein-

klang mit der CSRD Abstand genommen. Vor diesem Hintergrund ist eine Än-

derung der Bezeichnung „Prüfungsbericht“ nicht mehr erforderlich. 

Wir regen daher an, auf diese Bezeichnungsänderung zu verzichten, da einem 

mit der Umbenennung verbundenen Umstellungsaufwand keinerlei Nutzen ge-

genüberstehen würde. Insoweit ist auch die Begründung zu Artikel 1 Nr. 22, 

dass die Änderung der Bezeichnung der Abgrenzung des – nicht mehr vorgese-

henen – „Berichts über die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts“ gegenüber 

dem Prüfungsbericht zur Abschlussprüfung dient, nicht notwendig. 

Artikel 1 Nr. 30: Änderungen beim Prüfungsurteil zum Lagebericht im Bestäti-

gungsvermerk (§ 322 Abs. 6 HGB-E) 

Wir begrüßen die Klarstellung in § 322 Abs. 6 Satz 1 HGB-E, wonach der Ab-

schlussprüfer im Bestätigungsvermerk nur ein Prüfungsurteil zum Lagebericht 

ohne den Nachhaltigkeitsbericht abgibt. Wir regen eine entsprechende Klarstel-

lung auch im folgenden Satz an. Nach dem derzeitigen, unveränderten Wortlaut 

hat der Abschlussprüfer neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

auch zu beurteilen, ob der Lage- oder Konzernlagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Kapitalgesellschaft oder des Konzerns vermittelt. 

Die Formulierung „insgesamt“ suggeriert, dass im Rahmen der Abschlussprü-

fung sowohl der finanzielle Teil des Lageberichts als auch der Nachhaltigkeits-

bericht geprüft wurden. Vor diesem Hintergrund regen wir an, die Formulierung 
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in § 322 Abs. 6 Satz 1 HGB-E wie folgt zu ändern: „[…] und der Lage- oder Kon-

zernlagebericht, soweit er Gegenstand der Abschlussprüfung war, insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Kapitalgesellschaft oder des Konzerns 

vermittelt.“

Artikel 1 Nr. 32: Auswahl der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts (§ 324e  

HGB-E) 

Die vorgesehene Überschrift dieser Vorschrift, „Auswahl der Prüfer des Nach-

haltigkeitsberichts und Ausschlussgründe“, suggeriert durch die Verwendung 

der Mehrzahl („der Prüfer“), dass stets mehrere Prüfer bestellt werden müssen, 

was indes nicht vorgesehen ist. Die Formulierung sollte daher in „des Prüfers“ 

geändert werden. 

Nach § 324e Abs. 2 HGB-E kann „Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts […] auch 

der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses sein“. Soweit der genannte Nach-

haltigkeitsbericht ein Konzernnachhaltigkeitsbericht ist und der Prüfer des Jah-

resabschlusses und der Prüfer des Konzernabschlusses auseinanderfallen (was 

nur selten der Fall sein dürfte), sollte sinnvollerweise auch der Prüfer des Kon-

zernabschlusses Prüfer des Konzernnachhaltigkeitsberichts sein können. Wir 

regen daher folgende Formulierung an: „Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 

kann auch der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses, Prüfer des Kon-

zernnachhaltigkeitsberichts kann auch der Abschlussprüfer des Konzernab-

schlusses sein.“ 

Artikel 1 Nr. 32: Prüfungsvermerk über den Nachhaltigkeitsbericht (§ 324i  

HGB-E) 

Die Vorgaben für den Prüfungsvermerk gemäß § 324i HGB-E lehnen sich aus-

weislich der Begründung eng an § 322 HGB zum Bestätigungsvermerk an. 

Diese Vorgaben gehen weit über die von der CSRD geforderten Vorgaben hin-

aus. Wir regen daher an, die Regelungen im HGB auf die von der CSRD gefor-

derten Urteile zu beschränken. Deutsche Besonderheiten würden zu Vermerken 

führen, die nicht im Einklang mit den noch zu entwickelnden europäischen so-

wie den internationalen Prüfungsstandards stehen. So sehen internationale 

Standards zur Prüfung von nichtfinanziellen bzw. nachhaltigkeitsbezogenen In-

formationen bspw. nicht vor, dass ein Urteil zur Einwendungsfreiheit (z.B. § 324i 

Abs. 4 Satz 1 HGB-E) abgegeben wird. Ebenso ist keine Bezeichnung als „Ver-

sagungsvermerk“ vorgesehen. Zur Sicherstellung international anerkannter Ver-

merke sollte eine Orientierung an diesen Standards auch in Deutschland erfol-

gen. Wir regen daher an, von spezifischen Vorgaben für einen Prüfungsvermerk 

abzusehen. 

Solange die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit begrenzter Sicher-

heit durchgeführt wird, kann nicht auf Formulierungen des auf ein Urteil mit hin-
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reichender Sicherheit abstellenden Bestätigungsvermerks zurückgegriffen wer-

den. Das Konzept der Einwendungsfreiheit stellt ein Konzept aus der Prüfung 

mit hinreichender Sicherheit dar und kann nicht auf die Prüfung mit begrenzter 

Sicherheit übertragen werden. Es besteht die Gefahr, dass dadurch mehr in den 

Prüfungsvermerk „hineingelesen“ wird, als im Rahmen einer Prüfung zur Erlan-

gung begrenzter Sicherheit gewonnen werden kann. 

Wir regen zudem an, in § 324i Abs. 3 HGB-E (Beurteilung des Prüfungsergeb-

nisses) entsprechend den in § 322 Abs. 2 Satz 2 HGB enthaltenen Hinweis auf 

die Berücksichtigung des Umstandes aufzunehmen, dass die gesetzlichen Ver-

treter die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verantworten haben. 

Zu § 324i Abs. 5 Satz 3 HGB-E verweisen wir auf unsere Ausführungen in Ab-

schnitt A.

Artikel 1 Nr. 32: Verantwortlichkeit des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts 

(§ 324j HGB-E) 

Wir begrüßen, dass die Vorschriften zur Haftung des Abschlussprüfers (§ 323 

Abs. 2 HGB) auch für den Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung gelten 

sollen. Wir regen an, auf eine unbegrenzte Haftung bei grob fahrlässigen Pflicht-

verletzungen zu verzichten. Nach der Rechtsprechung des BGH zur „Experten-

haftung“ ist zu befürchten, dass die meisten Fälle von Pflichtverletzungen als 

grobe Fahrlässigkeit angesehen werden, sodass für jeden Prüfer der Nachhal-

tigkeitsberichterstattung von kapitalmarktorientierten Unternehmen ein nicht un-

realistisches Risiko bestünde, bei fahrlässigen Pflichtverletzungen unbegrenzt 

zu haften. Dieses Risiko würde sich zwangsläufig in der vorzuhaltenden Berufs-

haftpflichtversicherung und letztendlich in den Prüfungshonoraren niederschla-

gen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Nachhaltigkeitsberichte jedenfalls 

zunächst nur mit begrenzter Sicherheit zu prüfen sind, erscheint uns eine solch 

weitgehende Regelung als nicht angemessen. 

Haftungsbeschränkung auch bei Prüfung (einzelner Angaben) der Nachhaltig-

keitsberichterstattung mit hinreichender Sicherheit 

Die CSRD und der vorliegende Gesetzentwurf zu deren Umsetzung sehen eine 

Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zunächst mit begrenzter Sicherheit 

vor. Die Prüfung mit hinreichender Sicherheit ist grundsätzlich ab 2028 vorgese-

hen, unterliegt jedoch einer Machbarkeitsstudie durch die Europäische Kommis-

sion und steht durch die Omnibus-Initiative gänzlich auf dem Prüfstand. Bereits 

nach geltender Rechtslage beauftragen Unternehmen ihren Prüfer mitunter frei-

willig damit, einzelne nachhaltigkeitsbezogene Angaben oder die gesamte nicht-

finanzielle Erklärung bzw. den gesamten nichtfinanziellen Bericht (§§ 289b ff., 

315b ff. HGB) mit hinreichender Sicherheit zu prüfen. Vor dem Hintergrund der 

gesetzlich für den in der CSRD vorgesehenen Übergangszeitraum ausschließ-
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lich geregelten Prüfung mit begrenzter Sicherheit (§ 324j HGB-E i.V.m. Arti-

kel 99 EGHGB-E) regen wir aus Gründen der Rechtssicherheit an, die Geltung 

der gesetzlichen Haftungsbeschränkung auch bei Prüfungen mit hinreichender 

Sicherheit zumindest in den Gesetzesmaterialien explizit klarzustellen. 

Artikel 1 Nr. 43: Sanktionen (§ 332 Abs. 1a HGB-E) 

Nach dem vorgeschlagenen Wortlaut scheint die Neuregelung in § 332 Abs. 1a 

HGB-E eine Strafe für jeden Fall einer unrichtigen oder unvollständigen Bericht-

erstattung über die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts vorzusehen. Dies 

scheint vor dem Hintergrund des angedrohten Strafmaßes und der übrigen Re-

gelungssystematik in § 332 Abs. 1 HGB nicht sachgerecht. Wir regen daher an, 

die Strafbarkeit in § 332 Abs. 1a HGB ausdrücklich auf eine unrichtige oder un-

vollständige Berichterstattung in „nicht unerheblichem Ausmaß“ zu beschränken 

oder den Wortlaut des § 332 Abs. 1a HGB-E dem des § 332 Abs. 1 HGB anzu-

gleichen, um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass bei der Prüfung des 

Nachhaltigkeitsberichts andere Maßstäbe gelten würden als bei der Abschluss-

prüfung. 

Zu Artikel 2: Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch

Berichtspflicht von kleinen und nicht komplexen Unternehmen i.S.v. Artikel 13 

Nr. 10a der Richtlinie 2009/138/EG (Artikel 96 Abs. 1 EGHGB-E) 

Gemäß § 341a Abs. 2a Satz 4 HGB-E dürfen firmeneigene Versicherungsunter-

nehmen i.S. des Artikels 13 Nr. 2 der Richtlinie 2009/138/EG, firmeneigene 

Rückversicherungsunternehmen i.S. des Artikels 13 Nr. 5 der Richtlinie 

2009/138/EG sowie kleine und nicht komplexe Unternehmen i.S.v. Artikel 13 

Nr. 10a der Richtlinie 2009/138/EG den Nachhaltigkeitsbericht in entsprechen-

der Anwendung von § 289d HGB-E beschränken. Die Kategorie der kleinen und 

nicht komplexen Unternehmen i.S.v. Artikel 13 Nr. 10a der Richtlinie 

2009/138/EG wurde durch die Richtlinie (EU) 2025/2 in Artikel 19a Abs. 6 der 

EU-Bilanzrichtlinie i.d.F. der CSRD eingefügt. Auch wenn durch die Richtlinie 

(EU) 2025/2 keine analoge Anpassung des Artikels 5 Abs. 2 Unterabs. 1 

Buchst. c der CSRD vorgenommen wurde, erscheint eine analoge Anwendung 

der erstmaligen Berichtspflicht auch für kleine und nicht komplexe Unternehmen 

i.S.v. Artikel 13 Nr. 10a der Richtlinie 2009/138/EG, die von der verkürzten 

Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß § 289d HGB-E Gebrauch machen kön-

nen, sachgerecht. Wir regen an, die Regelungen des vorgeschlagenen Arti-

kels 96 Abs. 1 EGHGB-E um eine Nr. 6 zu erweitern, die kleine und nicht kom-

plexe Unternehmen i.S.v. Artikel 13 Nr. 10a der Richtlinie 2009/138/EG analog 

ausnimmt. Gleiches Petitum gilt im Hinblick auf Artikel 96 Abs. 3 EGHGB-E. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die nach dem neuen 

Handbuch der Rechtsförmlichkeit aufgenommenen statischen Verweise auf die 
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EU-Bilanzrichtlinie „Richtlinie 2013/34/EU in der Fassung vom 29. April 2024“ 

nicht auf deren aktuelle Fassung verweisen, da bspw. die o.g. Änderungen der 

EU-Bilanzrichtlinie durch die Richtlinie (EU) 2025/2 vom 27.11.2024 erfolgten. 

Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts (Artikel 96 Abs. 2 und Artikel 97 Abs. 2  

EGHGB-E) 

Wir begrüßen die Klarstellung, dass der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2025 auch als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts gilt, sofern kein anderer Prüfer 

bestellt worden ist. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen zu 

§ 324e Abs. 2 HGB-E. 

Unternehmen mit weniger als 1.000 Arbeitnehmern (Artikel 96 Abs. 8 und Arti-

kel 97 Abs. 7 EGHGB-E) 

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Artikel 96 Abs. 8 und Artikel 97 

Abs. 7 EGHGB-E die auf europäischer Ebene noch in Diskussion befindlichen 

Vorschläge der Kommission zur Einschränkung des persönlichen Anwendungs-

bereichs bereits antizipieren, um auszuschließen, dass einzelne Unternehmen 

nur für ein Jahr zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind. 

Um für die betroffenen Unternehmen die Anwendung möglichst rechtssicher zu 

gestalten, regen wir an, dass diese Regelung mit der Europäischen Kommission 

frühzeitig abgestimmt wird. Weiterhin regen wir eine Klarstellung an, ob diese 

Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der Artikel 19a Abs. 1 bzw. Arti-

kel 29a Abs. 1 der EU-Bilanzrichtlinie i.d.F. der CSRD fallen, auf den Artikel 8 

Abs. 1 der Taxonomie-Verordnung verweist, dennoch zur Berichterstattung 

nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung verpflichtet sind. Gleiches gilt im Hin-

blick auf Unternehmen i.S. des § 114 WpHG. Falls diese Unternehmen weiter-

hin zur Berichterstattung nach Artikel 8 Abs. 1 der Taxonomie-Verordnung ver-

pflichtet sein sollten, bitten wir um Klarstellung, wo diese Berichterstattung – 

mangels der Pflicht zur Aufstellung eines (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts – zu 

erfolgen hat, ob diese Berichterstattung einer externen Prüfung durch einen 

Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu unterziehen ist und – falls eine 

geforderte Berichterstattung ausbleibt – welche Konsequenzen sich auf die Be-

richterstattung des Abschlussprüfers ergeben. 

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass insb. für Unternehmen, die in 

den Anwendungsbereich des CSR-RUG und der Artikel 96 Abs. 8 bzw. 97 

Abs. 7 EGHGB-E fallen, ein möglichst zeitnahes Inkrafttreten insofern von be-

sonderer Bedeutung ist, als diese Unternehmen für den Fall eines Nicht-Inkraft-

tretens des CSRD-UmsG weiterhin nach den Regelungen des CSR-RUG zur 

nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtet wären. 

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass die im Rahmen verschiedener 

Befreiungsregelungen (z.B. § 264 Abs. 3 HGB-E) vorgenommene Verweisung 
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auf die Bilanzrichtlinie „in der Fassung vom 29. April 2024“ die in den Über-

gangsvorschriften vorgeschlagene Grenze von 1.000 Arbeitnehmern nicht um-

fasst, sodass sich diese Verweisung nicht auf die für Zwecke der Befreiung zu 

erstellenden Rechnungslegungsunterlagen durchschlägt. Wir verweisen diesbe-

züglich auch auf unsere Ausführungen zu Artikel 1 Nr. 2. 

Um das in der Begründung zu Artikel 96 Abs. 8 und Artikel 97 Abs. 7 EGHGB-E 

erklärte Ziel der Regelung – die Vorschläge der Europäischen Kommission aus 

dem Richtlinien-Vorschlag COM(2025) 81 im Hinblick auf den persönlichen An-

wendungsbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu antizipieren – zu er-

reichen, bedarf es u.E. außerdem einer Anpassung von Artikel 97 Abs. 7 EG-

HGB-E dergestalt, dass sich die Zahl von 1.000 Arbeitnehmern nicht auf das 

Unternehmen, sondern auf die in den Konzernabschluss einzubeziehenden Un-

ternehmen bezieht. 

Übergangsvorschriften für die Berichterstattung über die wichtigsten immateriel-

len Ressourcen im Konzernlagebericht (Artikel 97 Abs. 1 und 3 EGHGB-E) 

Gemäß dem vorgeschlagenen § 315 Abs. 3a HGB-E sind im Konzernlagebe-

richt auch die wichtigsten immateriellen Ressourcen anzugeben, wenn 

1. die Voraussetzungen für eine größenabhängige Befreiung des Mutterun-

ternehmens von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernlageberichts ge-

mäß § 293 Abs. 1, 2 und 4 HGB nicht vorliegen oder

2. das Mutterunternehmen oder ein in den Konzernabschluss einbezogenes 

Tochterunternehmen kapitalmarktorientiert i.S. des § 264d HGB ist, ohne 

Kleinstunternehmen i.S. des § 267a HGB zu sein.

Die Übergangsvorschriften des Artikels 97 Abs. 1 und 3 EGHGB-E (die auch 

§ 315 Abs. 3a HGB-E umfassen) referenzieren jedoch lediglich auf Mutterunter-

nehmen, bei denen die Voraussetzungen für eine größenabhängige Befreiung 

von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlagebe-

richts gemäß § 293 Abs. 1 und 2 HGB nicht vorliegen. Somit umfassen die Re-

gelungen des Artikels 97 EGHGB-E keine Übergangsvorschrift für diejenigen 

Mutterunternehmen, die aufgrund von § 315 Abs. 3a Nr. 2 HGB-E (das Mutter-

unternehmen oder ein in den Konzernabschluss einbezogenes Tochterunter-

nehmen ist kapitalmarktorientiert i.S. des § 264d HGB) zur Berichterstattung 

über die wichtigsten immateriellen Ressourcen im Konzernlagebericht verpflich-

tet sind (obwohl diese die Schwellenwerte für die größenabhängige Befreiung 

nach § 293 Abs. 1 und 2 HGB nicht überschreiten). Wir regen daher an, eine 

entsprechende Übergangsregelung für diese Unternehmen in Artikel 97 Abs. 1 

und 3 EGHGB-E aufzunehmen. Gleiches gilt in Bezug auf eine entsprechende 

Übergangsregelung für § 340i Abs. 5 und § 341j Abs. 2a HGB-E. 
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Auslegungsregelung für Gesellschaftsverträge (Artikel 100 EGHGB-E) 

Der Referentenentwurf sieht im EGHGB eine zeitlich begrenzt geltende Ausle-

gungsregel für die Gesellschaftsverträge bestimmter, nicht kraft Gesetzes zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteter Rechtsträger vor, sodass diese 

im Ergebnis keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen, wenn bzw. obwohl 

in ihren Gesellschaftsverträgen geregelt ist, dass sie in entsprechender Anwen-

dung der Vorschriften des Dritten Buchs der HGB für große Kapitalgesellschaf-

ten zur Aufstellung und Prüfung des/eines Lageberichts verpflichtet. Wir begrü-

ßen diese Klarstellung i.S. der Vermeidung von zusätzlichen Berichtspflichten. 

Zu Artikel 3: Änderung des Aktiengesetzes 

Artikel 3 Nr. 2: Prüfungsausschuss (§ 107 Abs. 3 AktG-E) 

Wir regen an, in die Formulierung des § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG-E den Verweis 

auf den Prozess zur elektronischen Berichterstattung (ESEF) aufzunehmen, da 

die CSRD darauf explizit verweist (Artikel 39 Abs. 6 Buchst. c der Abschlussprü-

ferrichtlinie i.d.F. der CSRD). 

Artikel 3 Nr. 2: Auswirkungen des weiten Rechnungslegungsbegriffs (§ 107 

Abs. 3 AktG-E) 

In der Begründung zu § 107 Abs. 3 AktG-E wird ausgeführt, dass der Rech-

nungslegungsbegriff bereits heute weit verstanden wird (in dem Sinne, dass die 

nichtfinanzielle Erklärung als Teil der Rechnungslegungsunterlage Lagebericht 

verstanden wird) und dass auch Tz. D.3 des Deutschen Corporate Governance 

Kodex („Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die Nach-

haltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung.“) ein solch weites Verständnis 

zugrunde legt. Dies wird in § 107 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 AktG-E verstärkt zum Aus-

druck gebracht, in dem das Wort „einschließlich“ statt „und“ (wie in Artikel 39 

Abs. 6 Buchst. c der Abschlussprüferrichtlinie i.d.F. der CSRD) verwendet wird. 

Wir regen an, in diesem Zusammenhang klarzustellen, ob dieses weite Begriffs-

verständnis dazu führt, dass Unternehmen i.S. des § 264d HGB in die Beschrei-

bung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanage-

mentsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess gemäß § 289 

Abs. 4 HGB-E die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des Risi-

komanagementsystems im Hinblick auf den Prozess der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung aufzunehmen haben. Wir weisen darauf hin, dass dies zu Redundan-

zen im Hinblick auf die erforderlichen Angaben im Nachhaltigkeitsbericht führen 

kann und die im Lagebericht aufgenommenen Informationen – anders als im 

Nachhaltigkeitsbericht – einer Prüfung mit hinreichender Sicherheit unterliegen. 
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Artikel 3 Nr. 3: Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats (§ 111 Abs. 2 Satz 4 

AktG-E) 

Wir regen an, die Regelung des § 111 Abs. 2 Satz 4 HGB-E auf den Prüfungs-

auftrag für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts und die Prüfung des Kon-

zernnachhaltigkeitsbericht explizit zu erweitern. 

Zu Artikel 5: Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit  

beschränkter Haftung 

Artikel 5 Nr. 1: Vorlage des Prüfungsvermerks zum Nachhaltigkeitsbericht 

(§ 42a Abs. 1 GmbHG-E) 

Nach § 42a Abs. 1 GmbHG-E haben die Geschäftsführer einer prüfungspflichti-

gen GmbH den Gesellschaftern unverzüglich den Bericht des Abschlussprüfers 

vorzulegen. Wir regen an, Bezugnahmen auf den Prüfer des Nachhaltigkeitsbe-

richts und auf den Prüfungsvermerk zum Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen. 

Zu Artikel 8: Änderung des Genossenschaftsgesetzes 

Artikel 8 Nr. 4: Billigungserfordernisse (§ 55 GenG-E) 

Gemäß Artikel 5 Abs. 4 Unterabs. 2 der Abschlussprüferverordnung (Verord-

nung (EU) Nr. 537/2014) ist für die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

keine Billigung durch den Prüfungsausschuss erforderlich. § 55 Abs. 2 Satz 5 

GenG enthält bereits die korrespondierenden Regelungen zur Billigung bei Ge-

nossenschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse darstellen, und 

verweist bisher auf Artikel 5 Abs. 4 Unterabs. 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 537/2014. Wir regen an, zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtslage 

über die verschiedenen Rechtsformen den neuen Unterabs. 2 der Abschluss-

prüferverordnung ebenfalls in die Vorschrift aufzunehmen. 

Zu Artikel 12: Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 

Artikel 12 Nr. 2: Erfordernis zur Aufstellung eines Lageberichts (§ 44 Abs. 1 

Satz 3 KAGB-E) 

Die derzeitige Formulierung des § 44 Abs. 1 Satz 4 KAGB-E stellt nach unse-

rem Verständnis auf das Erfordernis zur Aufstellung eines Lageberichts bzw. 

Konzernlageberichts nach handelsrechtlichen Vorschriften ab, sofern der AIF 

nicht in der Rechtsform einer Investmentaktien- oder -kommanditgesellschaft fir-

miert. Das Erfordernis zur Aufstellung eines Lageberichts ergibt sich für einige 

AIF aus § 45 KAGB bzw. § 46 KAGB und i.d.R. nicht unmittelbar aus dem HGB. 

Wir bitten um Prüfung, ob durch die vorgesehene Verortung des neuen § 44 

Abs. 1 Satz 4 KAGB-E ausschließlich für die nicht nach investmentrechtlichen 

Regelungen zur Aufstellung eines Lageberichts verpflichteten Gesellschaften 
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eine Regelung getroffen wird. Eine entsprechende Regelung fehlt im KAGB für 

extern verwaltete AIF i.S. des § 2 Abs. 4 KAGB, die keine Gelddarlehen verge-

ben sowie alle AIF mit einer Registrierung nach § 2 Abs. 6 und 7 KAGB. 

Zu Artikel 23: Änderung der Wirtschaftsprüferordnung 

Artikel 23 Nr. 37: Lernerfolgskontrolle bei der sog. Grandfather-Regelung (§ 57 

Abs. 4 Nr. 1 WPO-E) 

In § 13d Abs. 3 Satz 2 wird abschließend ausgeführt, dass die „Fortbildung […] 

die in § 24b Absatz 2 der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung genannten In-

halte umfassen“ muss. In der Begründung zu § 57 Abs. 4 Nr. 1 WPO-E wird 

darüber hinaus ausgeführt, dass diese spezielle Fortbildung (sog. Grandfather-

Regelung) mit einer mündlichen Lernerfolgskontrolle abzuschließen ist. 

Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Begründung zu § 57 Abs. 4 Nr. 1 

WPO-E insoweit um ein redaktionelles Versehen handelt. Der entsprechende 

Passus wäre somit zu streichen. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass die zugrundeliegenden europarechtli-

chen Regelungen des Artikels 14a Unterabs. 3 oder Artikel 13 der Abschluss-

prüferrichtlinie i.d.F. der CSRD eine solche Lernerfolgskontrolle – deren prakti-

sche Durchführung nur schwer kurzfristig umsetzbar erscheint – nicht vorsieht. 

Artikel 23 Nr. 36: Internes Qualitätssicherungssystem (§ 55b Abs. 2 und 3 

WPO-E) 

Die geplanten Änderungen gewährleisten noch keine vollständige Umsetzung 

des durch die CSRD neu eingefügten Artikels 25b der Abschlussprüferricht-

lichtlinie. Die von Artikel 25b vorgesehene entsprechende Anwendung der An-

forderungen des Artikels 24a Abs. 1 Buchst. k der Abschlussprüferrichtlichtlinie 

an das interne Qualitätssicherungssystem auf die Prüfung von Nachhaltigkeits-

berichten erfordert, dass auch die Vorschriften des § 55b Abs. 3 WPO über die 

Nachschau auf Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten angewendet werden. 

Darüber hinaus sollte § 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 WPO, der die besonderen An-

forderungen an die Sicherung der Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit und 

Unbefangenheit des auftragsverantwortlichen Prüfers regelt, um Verweise auf 

die Unabhängigkeitsanforderungen der §§ 324e und 324f HGB-E und § 43b 

WPO-E ergänzt werden. 

Artikel 23 Nr. 38: Qualitätskontrolle (§ 57a WPO-E) 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Wirtschaftsprüferpraxen verpflichtet wer-

den, sich – wie bisher bereits alle gesetzlichen Abschlussprüfer – einer externen 

Qualitätskontrolle zu unterziehen, wenn sie gesetzlich vorgeschriebene Prüfun-

gen von Nachhaltigkeitsberichten durchführen (§ 57a Abs. 1 Satz 1 WPO-E). 
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Praxen, die (auch) gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen von Nachhaltigkeits-

berichten bei Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen, sollen nach 

§ 62b WPO-E darüber hinaus Inspektionen durch die APAS unterliegen. 

§ 57a Abs. 5a WPO stellt bislang hinsichtlich gesetzlicher Abschlussprüfungen 

sicher, dass es nicht zu unverhältnismäßigen Doppelüberprüfungen durch ex-

terne Qualitätskontrollen und Inspektionen der APAS kommt. Um auch in Bezug 

auf den künftig erweiterten Anwendungsbereich der externen Qualitätskontrolle 

und der APAS-Inspektionen auf gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen von 

Nachhaltigkeitsberichten Rechtssicherheit herzustellen, sollte noch eine Anpas-

sung der Formulierung in § 57a Abs. 5a Satz 1 WPO-E vorgenommen werden. 

Anstatt nur auf Inspektionen nach Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

zu verweisen, sollte auch auf § 62b Abs. 1 Satz 1 WPO-E Bezug genommen 

werden, denn Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 ist nicht unmittelbar 

auf Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten anzuwenden. 

Wir weisen darauf hin, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung von 

§ 57a Abs. 2 Satz 5 WPO, wonach die Qualitätskontrolle spätestens drei Jahre 

nach Beginn der ersten gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfung oder 

Prüfung eines Nachhaltigkeitsberichts stattfindet, Auslegungsfragen aufwirft. 

Dies betrifft Wirtschaftsprüferpraxen, die bereits gesetzlich vorgeschriebene Ab-

schlussprüfungen durchführen und nach der von § 140 Abs. 3 WPO-E (Nr. 60) 

vorgesehenen Übergangszeit erstmals anzeigen, auch gesetzlich vorgeschrie-

bene Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten durchzuführen. Bei diesen Praxen 

finden bereits turnusmäßig Qualitätskontrollen aufgrund von gesetzlich vorge-

schriebenen Abschlussprüfungen statt („auf der Grundlage einer Risikoanalyse 

mindestens alle sechs Jahre“, § 57a Abs. 2 Satz 4 WPO). Fraglich ist, ob der 

Zeitabstand zwischen den Qualitätskontrollen bei diesen Praxen abhängig vom 

Zeitpunkt der letzten Kontrolle einmalig zu verringern ist oder ob der in § 57a 

Abs. 2 Satz 5 WPO-E genannte (verkürzte) Zeitraum von maximal drei Jahren 

bis zur Qualitätskontrolle nur Praxen betrifft, die erstmals verpflichtet sind, sich 

überhaupt einer Qualitätskontrolle zu unterziehen. Letzteres erscheint sachge-

recht, da die ursprüngliche Einführung des – gegenüber den Vorgaben in Arti-

kel 29 Abs. 1 Buchst. h der Abschlussprüferrichtlinie verkürzten – Dreijahres-

zeitraums für die erstmalige Qualitätskontrolle im Rahmen des Abschlussprü-

feraufsichtsreformgesetzes einer gesetzlich antizipierten Risikoanalyse in Be-

zug auf Wirtschaftsprüferpraxen geschuldet war, deren (einheitliche) Qualitäts-

sicherungssysteme noch keiner Qualitätskontrolle unterlegen haben (vgl. BT-

Drs. 18/6282, S. 81). Wir regen eine entsprechende Klarstellung – zumindest in 

der Gesetzesbegründung – an. Auch sollte klargestellt werden, dass bei Pra-

xen, die auch gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen durchführen, ein-

heitliche Qualitätskontrollen stattfinden, d.h. keine separaten Qualitätskontrollen 

hinsichtlich der Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten (kein separater Turnus). 
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Wir hoffen, dass diese Anregungen Ihre Zustimmung finden und im weiteren 

Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden. Für Rückfragen stehen wir 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Melanie Sack  Prof. Dr. Bernd Stibi, WP StB 

Technical Director 

Financial & Sustainability Reporting 
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Anlage zu den Befreiungsregelungen 

Diese Anlage enthält detaillierte Ausführungen und Klarstellungsbitten zu den 

im Referentenentwurf vorgesehen Befreiungsregelungen. Die Schaffung von 

Anwendungssicherheit in diesem Bereich würde zusätzliche bürokratische Be-

lastungen vermeiden und ist daher von hoher Bedeutung für die betroffenen Un-

ternehmen und deren Prüfer. 

I. Befreiungsregelungen des § 264 Abs. 3 HGB-E 

Artikel 1 Nr. 2 Buchst. b: Befreiungsregelungen des § 264 Abs. 3 HGB-E (§ 264 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a HGB-E) 

Die Regelungen der durch die CSRD geänderten EU-Bilanzrichtlinie sehen 

grundsätzlich eine systematische Trennung der Befreiungsmöglichkeiten betref-

fend finanzielle Rechnungslegung sowie (allgemeiner) Lageberichterstattung 

(Finanzberichterstattung) einerseits und betreffend Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung andererseits vor. So wird in der Begründung zu § 291 HGB-E ausgeführt, 

dass es daher als Folge unionsrechtlicher Vorgaben möglich ist, dass ein Unter-

nehmen von den Anforderungen zur konsolidierten Finanzberichterstattung, 

nicht aber von den Anforderungen zur konsolidierten Nachhaltigkeitsberichter-

stattung befreit ist. 

Im Hinblick auf die Befreiungsregelung des § 264 Abs. 3 HGB-E wird diese sys-

tematische Trennung jedoch nicht – zumindest nicht explizit – umgesetzt. Um 

erhebliche Rechtsunsicherheiten in der Anwendung der Regelungen des § 264 

Abs. 3 HGB-E zu vermeiden, bitten wir um Klarstellungen, wie die Regelungen 

des § 264 Abs. 3 HGB-E in folgenden Konstellationen anzuwenden sind, wenn 

a) sowohl das Mutterunternehmen als auch das zu befreiende Tochterunter-

nehmen grundsätzlich einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

unterliegen, 

b) weder das Mutterunternehmen noch das zu befreiende Tochterunterneh-

men einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, 

c) das Mutterunternehmen einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

unterliegt, das zu befreiende Tochterunternehmen hingegen nicht oder 

d) das Mutterunternehmen keiner Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

unterliegt, das Tochterunternehmen hingegen (grundsätzlich) einer sol-

chen Pflicht unterliegt. 

Der zu ändernde § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a HGB-E ändert die für Zwe-

cke der Aufstellung eines befreienden Konzernabschlusses und befreienden 

Konzernlageberichts des Mutterunternehmens zugrunde zu legenden Regelun-

gen der EU-Bilanzrichtlinie auf die „Fassung vom 29. April 2024“, die auch die 
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Änderungen durch die CSRD umfasst. Somit wäre der befreiende Konzernlage-

bericht des Mutterunternehmens auch nach Maßgabe des durch die CSRD ge-

änderten Artikels 29a der EU-Bilanzrichtlinie aufzustellen, da keine Ausnahme 

von den Regelungen des Artikels 29a der EU-Bilanzrichtlinie – wie sie bspw. in 

den Regelungen des § 291 HGB-E vorgesehen ist – kodifiziert wird. 

Wir bitten um Klarstellung, dass ein befreiende Wirkung vermittelnder Konzern-

lagebericht nur dann um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht erweitert werden 

muss, wenn es sich bei dem aufstellenden Mutterunternehmen um das Mutter-

unternehmen einer großen Gruppe i.S. des Artikels 3 Abs. 7 der EU-Bilanzricht-

linie – und damit um ein Mutterunternehmen i.S. des Artikels 29a der EU-Bilanz-

richtlinie – handelt (obenstehende Konstellationen a) und c)). Diesbezüglich 

möchten wir darauf hinweisen, dass die in den Artikeln 96 Abs. 8 und 97 Abs. 7 

EGHGB-E vorgesehenen Übergangsregelungen für Unternehmen mit weniger 

als 1.000 Arbeitnehmern nicht in der aufgeführten Fassung der Bilanzrichtlinie 

vom 29.04.2024 enthalten sind, sodass sich diese Übergangsregelungen nicht 

auf die für Zwecke der Befreiung aufzustellenden Rechnungslegungsunterlagen 

übertragen lassen. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Ausführungen 

zu den entsprechenden Artikeln des EGHGB-E. 

Weiterhin bitten wir um Klarstellung, dass für Zwecke der „reinen“ Befreiung von 

Pflichten der Finanzberichterstattung auch ein pflichtwidrig nicht um einen Kon-

zernnachhaltigkeitsbericht erweiterter Konzernlagebericht eines Mutterunterneh-

mens befreiende Wirkung für ein nicht der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichter-

stattung unterliegendes Tochterunternehmen entfalten kann (Konstellation c)). 

Wir weisen darauf hin, dass in den Fällen, in denen ein Unternehmen von den 

Befreiungen nach § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch macht und der befreiende Kon-

zernlagebericht des Mutterunternehmens nicht um einen Konzernnachhaltig-

keitsbericht erweitert wurde, da es sich bei dem Mutterunternehmen nicht um 

das Mutterunternehmen einer großen Gruppe handelt (Konstellation d)), das be-

freite Unternehmen u.E. dennoch von der Pflicht zur Erweiterung des Lagebe-

richts um einen Nachhaltigkeitsbericht gemäß § 289b Abs. 1 HGB-E befreit ist, 

da das Unternehmen gemäß § 264 Abs. 3 Satz 1 HGB u.a. die Vorschriften des 

ersten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des HGB – 

und somit auch die §§ 289b ff. HGB – nicht anzuwenden braucht. Die Begrün-

dung zu § 289b HGB-E – dass Unternehmen, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB von 

der Pflicht zur Erstellung eines Lageberichts befreit sind, die in § 289b Abs. 4 

HGB-E genannten Angaben nicht zu machen brauchen, sofern diese Unterneh-

men den Konzernlagebericht offenlegen (mit Verweis auf Artikel 19a Abs. 9 Un-

terabs. 4 der EU-Bilanzrichtlinie i.d.F. der CSRD) – legt jedoch nahe, dass Un-

ternehmen, die § 264 Abs. 3 Satz 1 HGB anwenden, dennoch unter die Rege-
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lungen des § 289b HGB-E fallen (da es ansonsten einer Regelung, wo die An-

gaben nach § 289b Abs. 4 HGB-E zu verorten sind, nicht bedürfte). Wir regen 

an, diesen Widerspruch aufzulösen. 

Ferner regen wir eine Klarstellung an, ob der befreiende Konzernnachhaltig-

keitsbericht auch die Angaben nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung zu 

enthalten hat. 

Unsere Anmerkungen gelten sinngemäß auch in Bezug auf die Befreiung nach 

§ 264b HGB. 

II. Befreiungsregelungen des § 289b HGB-E 

Artikel 1 Nr. 6: Befreiung von der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

(§ 289b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HGB-E) 

Eine Befreiung von der Pflicht zur Erweiterung des Lageberichts um einen 

Nachhaltigkeitsbericht soll u.a. voraussetzen, dass – wenn das zu befreiende 

Unternehmen ein Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens ist, das sei-

nen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder einem anderen EWR-Vertragsstaat hat 

– das zu befreiende Unternehmen und seine Tochterunternehmen in den Kon-

zernlagebericht des übergeordneten, den befreienden Konzernlagebericht auf-

stellenden Mutterunternehmens einbezogen sind. 

Wir begrüßen, dass in den Begründungen zu § 289b und § 315b HGB-E klarge-

stellt wird, dass bei Vorliegen eines Mutter-Tochter-Verhältnisses i.S. des § 290 

Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 HGB die Befreiung eines Tochterunternehmens von 

der Pflicht, seinen Lagebericht um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern, 

auch in dem Fall möglich ist, dass ein freiwillig nach den gesetzlichen Bestim-

mungen – materielle Erfüllung der Voraussetzungen des § 289b Abs. 2 HGB-E 

und Aufstellung und Prüfung des Berichts im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen – aufgestellter Konzernlagebericht des Mutterunternehmens 

ebenfalls freiwillig um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht erweitert wurde. 

Ferner regen wir eine Klarstellung an, dass auch in dem Fall, dass das Mutter-

unternehmen zwar zur Aufstellung eines Konzernlageberichts (bspw. nach dem 

PublG), aber nicht zur Erweiterung des Konzernlageberichts um einen Kon-

zernnachhaltigkeitsbericht verpflichtet ist, durch einen freiwillig in den Konzern-

lagebericht aufgenommenen – die Voraussetzungen zur Aufstellung und Prü-

fung des Berichts im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen erfüllenden 

– Konzernnachhaltigkeitsbericht für seine Tochterunternehmen befreiende Wir-

kung erzielen kann. 

Darüber hinaus würden wir begrüßen, wenn klargestellt würde, dass die Befrei-

ungswirkung auch dann greift, wenn Tochterunternehmen des zu befreienden 
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Unternehmens oder das zu befreiende Unternehmen selbst aufgrund einer ent-

sprechenden Anwendung von § 296 HGB oder einer vergleichbaren ausländi-

schen Regelung nicht in den befreienden Konzernlagebericht – jedoch in den 

die Voraussetzungen zur Aufstellung und Prüfung im Einklang mit den gesetzli-

chen Bestimmungen erfüllenden Konzernnachhaltigkeitsbericht – einbezogen 

werden. 

Weiterhin würden wir begrüßen, wenn klargestellt würde, dass in den Fällen, in 

denen das Mutterunternehmen des zu befreienden Unternehmens einen Kon-

zernlagebericht nicht aufzustellen braucht (bspw. in Fällen des § 291 HGB), die 

befreiende Wirkung auch dann eintritt, wenn das zu befreiende Unternehmen 

und seine Tochterunternehmen entgegen dem Wortlaut des § 289b Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 HGB-E nicht in den Konzernlagebericht, jedoch in einen – die Vo-

raussetzungen zur Aufstellung und Prüfung im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen erfüllenden – separaten konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht 

seines EU-/EWR-Mutterunternehmens einbezogen wird. Wir erachten dies als 

sachgerecht, da gemäß § 289b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB-E die Befreiung eines 

deutschen Tochterunternehmens, dessen Mutterunternehmen seinen Sitz nicht 

in einem EU-Mitgliedstaat oder einem anderen EWR-Vertragsstaat hat, bei Er-

füllung der sonstigen Befreiungsvoraussetzungen nach § 289b Abs. 3 und 4 

HGB-E auch ohne Einbeziehung des zu befreienden Tochterunternehmens in 

einen Konzernlagebericht des Drittstaatsmutterunternehmens möglich ist. Wir 

verweisen diesbezüglich auch auf unsere Ausführungen zu § 291 HGB-E. 

Artikel 1 Nr. 6: Einbindung der Arbeitnehmervertreter (§ 289b Abs. 6 bzw. 

§ 315b Abs. 5 HGB-E) 

Mit § 289b Abs. 6 bzw. § 315b Abs. 5 HGB-E soll die Einbindung der Arbeitneh-

mervertreter in die Nachhaltigkeitsberichterstattung geregelt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Befreiungsregelungen des Artikels 19a der EU-

Bilanzrichtlinie ein Unternehmen zwar von der Pflicht zur Aufstellung eines 

Nachhaltigkeitsberichts (geregelt in Artikel 19a Abs. 1 bis 4 der EU-Bilanzrichtli-

nie), aber nicht von der Pflicht zur Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter (ge-

regelt in Artikel 19a Abs. 5 der EU-Bilanzrichtlinie) befreit. Die Regelung des 

§ 289b Abs. 6 HGB-E ist gesetzessystematisch den Aufstellungs- und Befrei-

ungsregeln nachgeordnet. 

Wir regen daher an klarzustellen, ob eine Befreiung von der Pflicht zur Unter-

richtung der Arbeitnehmervertreter auch dann besteht, wenn die Einzelgesell-

schaft wegen der Einbeziehung in einen konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht 

von der Pflicht zur Aufstellung eines Nachhaltigkeitsberichts auf Gesellschafts-

ebene befreit ist. 
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Artikel 1 Nr. 6: Befreiungsregeln – Offenlegung (§ 289b Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 

HGB-E) 

§ 289b Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 HGB-E sieht für die Befreiung eines Unternehmens, 

das ein Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens ist, das seinen Sitz 

nicht in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat hat, vor, dass der konsolidierte Nachhal-

tigkeitsbericht des Mutterunternehmens sowie das Urteil über die Prüfung die-

ses konsolidierten Nachhaltigkeitsberichts im Einklang mit den §§ 325, 327a 

und 328 HGB offengelegt werden. 

Wir regen an klarzustellen, dass die Offenlegung nach §§ 325, 327a und 328 

HGB in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen hat. 

Die gleiche Anregung gilt für § 315b Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 HGB-E. 

Artikel 1 Nr. 6: Befreiungsregeln – Taxonomie-Verordnung (§ 289b Abs. 3 

Satz 1 Nr. 5 HGB-E) 

§ 289b Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 bzw. § 315b Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 HGB-E regelt, wie 

die Berichterstattung nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung für Zwecke der 

Befreiung durch ein Nicht-EU-Mutterunternehmen zu erfolgen hat. Diese Be-

richterstattung muss demnach die Tätigkeiten des [zu befreienden] Unterneh-

mens und seiner Tochterunternehmen (Befreiung einer Einzelgesellschaft) bzw. 

die Tätigkeiten des [zu befreienden] Mutterunternehmens und seiner Tochterun-

ternehmen (Befreiung eines Mutterunternehmens) umfassen. 

Wir regen an klarzustellen, auf welche Tochterunternehmen sich diese Pflicht 

jeweils bezieht (die Tochterunternehmen des zu befreienden Mutterunterneh-

mens oder die Tochterunternehmen des obersten Mutterunternehmens). 

Die gleiche Anregung gilt in Bezug auf § 315b Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 HGB-E. 

Verweise auf die Taxonomie-Verordnung werden als „Verordnung (EU) 

2020/852 in der Fassung vom 27. Juni 2023“ formuliert. Im Verzeichnis der EU-

Rechtsakte wird die Taxonomie-Verordnung aufgeführt als Verordnung (EU) 

2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über 

die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, 

S. 13; L 156 vom 9.6.2022, S. 159; L 142 vom 1.6.2023, S. 45), die zuletzt 

durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2486 vom 27. Juni 2023 (ABl. L, 

2023/2486, 21.11.2023) geändert worden ist. Zum einen möchten wir darauf 

hinweisen, dass nach unserem Verständnis die Delegierte Verordnung (EU) 

2023/2486 zwar die Taxonomie-Verordnung ergänzt, jedoch nicht geändert hat 

und insofern die Angabe der Fassung nicht zutreffend ist. Zum anderen bitten 

wir um eine Klarstellung dergestalt, dass durch den statischen Verweis auf die 

Taxonomie-Verordnung als Basisrechtsakt nicht zum Ausdruck gebracht wird, 
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dass sich diese Statik auch auf die delegierten Rechtsakte zur Taxonomie-Ver-

ordnung bezieht, sondern diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden 

sind. Gleiches gilt im Hinblick auf die delegierten Rechtsakte zur EU-Bilanzricht-

linie als Basisrechtsakt (namentlich bspw. den ersten Satz der ESRS, der nach 

Artikel 29b der EU-Bilanzrichtlinie „in der Fassung vom 29. April 2024“ ange-

nommen wurde). 

III. Befreiungsregelungen des § 291 Abs. 1 HGB-E 

Artikel 1 Nr. 11: Befreiende Wirkung von EU-/EWR-Konzernabschlüssen (§ 291 

Abs. 1 HGB-E) 

Der zu ändernde § 291 Abs. 1 Satz 1 HGB-E sieht – beim Vorliegen der ent-

sprechenden Voraussetzungen – vor, dass ein Mutterunternehmen, das zu-

gleich Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem EU-/ 

EWR-Mitgliedstaat ist, von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 

und eines Konzernlageberichts gemäß den §§ 315, 315a und 315d HGB-E be-

freit ist. Die Befreiung erstreckt sich somit nicht auf die §§ 315b und 315c HGB-

E, die die Konzernnachhaltigkeitsberichterstattung betreffen. 

Wir regen an klarzustellen, in welcher Form ein Mutterunternehmen, welches 

gemäß § 291 HGB von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 

und eines Konzernlageberichts gemäß den §§ 315, 315a und 315d HGB-E und 

nicht gleichzeitig von der Pflicht zur Erweiterung des Konzernlageberichts um 

einen Konzernnachhaltigkeitsbericht i.S. der §§ 315b und 315c HGB-E befreit 

ist, dieser Berichtspflicht nachzukommen hat. Es bietet sich an, dass ein sol-

ches Mutterunternehmen der Pflicht zur Erweiterung des Konzernlageberichts 

um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht i.S. der §§ 315b und 315c HGB-E 

nachkommen kann, indem es einen (separaten) konsolidierten Nachhaltigkeits-

bericht (ähnlich dem in § 289b Abs. 3 Nr. 2 HGB-E) aufstellt und prüfen lässt. 

Ferner regen wir an klarzustellen, wie dieser (separate) konsolidierte Nachhal-

tigkeitsbericht offenzulegen ist. 

Darüber hinaus regen wir an klarzustellen, dass dieser (separate) konsolidierte 

Nachhaltigkeitsbericht für Tochterunternehmen dieses Mutterunternehmens be-

freiende Wirkung i.S. der §§ 289b Abs. 2 bzw. 315b Abs. 3 HGB-E entfalten 

kann, auch wenn das zu befreiende Tochterunternehmen aufgrund der Nicht-

Aufstellung eines Konzernlageberichts wegen der Befreiung i.S. des § 291 

Abs. 1 HGB-E nicht wie vom Wortlaut gefordert in diesen Konzernlagebericht 

einbezogen wird. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Anmerkungen 

zu § 289b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HGB-E. 

Ferner regen wir an, dass durch einen (separaten) konsolidierten Nachhaltig-

keitsbericht (ähnlich dem in § 289b Abs. 3 Nr. 2 HGB-E) auch befreiende Wir-

kung i.S. der §§ 289b Abs. 2 bzw. 315b Abs. 3 HGB-E erzielt werden kann, 
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wenn das Mutterunternehmen des nach § 289b bzw. § 315b HGB-E berichts-

pflichtigen Tochterunternehmens aus anderen Gründen von der Pflicht zur Of-

fenlegung eines Konzernabschlusses befreit ist. 

Die Ausführungen gelten gleichermaßen in Bezug auf § 292 Abs. 1 HGB-E. 

IV. Weitere Befreiungsregelungen im Zusammenhang mit  
§§ 315, 315b HGB-E 

Artikel 1 Nr. 15 Buchst. b: Befreiung von der Pflicht zur Angabe nichtfinanzieller 

Leistungsindikatoren (§ 315 Abs. 3 Satz 2 HGB-E) 

Der § 315 Abs. 3 HGB anzufügende neue Satz 2 führt aus, dass das Mutterun-

ternehmen von der Pflicht zur Angabe nichtfinanzieller Leistungsindikatoren 

nach Satz 1 befreit ist, wenn es seinen Konzernlagebericht im Einklang mit 

§ 315b und § 315c HGB-E aufstellt. § 315b Abs. 1 bis 4 HGB-E soll Vorschriften 

zur Befreiung eines Mutterunternehmens von der Pflicht zur Aufstellung eines 

Nachhaltigkeitsberichts enthalten. Fraglich ist, ob die Befreiung von der Pflicht 

zur Angabe nichtfinanzieller Leistungsindikatoren auch dann eintreten soll, 

wenn das Mutterunternehmen aufgrund der Befreiungsregelungen des § 315b 

Abs. 1 bis 4 HGB-E selbst keinen Nachhaltigkeitsbericht aufstellt. 

Wir weisen darauf hin, dass die Regelung des Artikels 29a Abs. 7 der EU-Bi-

lanzrichtlinie vorsieht, dass bei Erfüllung der Anforderungen nach dessen Absät-

zen 1 bis 5 durch ein Mutterunternehmen davon ausgegangen wird, dass es die 

Anforderungen nach Artikel 19 Abs. 1 Unterabs. 3 und Artikel 19a erfüllt und 

dementsprechend nicht auf die in Artikel 29a Abs. 8 f. geregelten Befreiungsvor-

schriften referenziert. 

Artikel 1 Nr. 16: Pflicht zur Erweiterung eines Konzernlageberichts um einen 

Konzernnachhaltigkeitsbericht (§ 315b Abs. 1 Satz 1 HGB-E) 

Der zu ändernde § 315b Abs. 1 Satz 1 HGB-E führt aus, dass ein Mutterunter-

nehmen (§ 290 HGB), bei dem die Voraussetzungen für eine größenabhängige 

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernlageberichts gemäß 

§ 293 Abs. 1, 2 und 4 HGB nicht vorliegen, seinen Konzernlagebericht um einen 

Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erweitern hat. 

Wir regen an klarzustellen, dass auch ein Mutterunternehmen, das gemäß 

§ 290 Abs. 5 HGB von der Pflicht, einen Konzernabschluss und einen Konzern-

lagebericht aufzustellen, befreit ist, da es nur Tochterunternehmen hat, die ge-

mäß § 296 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden brauchen, 
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von der Pflicht zur Erweiterung des Konzernlageberichts um einen Kon-

zernnachhaltigkeitsbericht befreit ist.3

§ 315b Abs. 3 HGB-E führt die Voraussetzungen für die Befreiung eines Mutter-

unternehmens von der Pflicht zur Erweiterung des Konzernlageberichts um ei-

nen Konzernnachhaltigkeitsbericht auf. In den Nummern 1 bis 5 wird der Begriff 

„Mutterunternehmen“ als Bezeichnung sowohl des (oberen) Mutterunterneh-

mens, das seinen Sitz nicht in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat hat, als auch des 

zu befreienden Mutterunternehmens verwendet. Wir regen daher an, klarstel-

lend den Begriff des „zu befreienden Mutterunternehmens“ für jenes Mutterun-

ternehmen zu verwenden, welches von der Pflicht zur Erweiterung des Kon-

zernlageberichts um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht befreit wird. 

Übergangsvorschriften für § 315b HGB-E (Artikel 97 Abs. 1 und 3 EGHGB-E) 

Der zu ändernde § 315b Abs. 1 Satz 1 HGB-E führt aus, dass ein Mutterunter-

nehmen (§ 290 HGB), bei dem die Voraussetzungen für eine größenabhängige 

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernlageberichts gemäß 

§ 293 Abs. 1, 2 und 4 HGB nicht vorliegen, seinen Konzernlagebericht um einen 

Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erweitern hat. Fraglich ist aus unserer Sicht, 

wieso sich in Artikel 97 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 EGHGB-E der 

Verweis auf § 293 HGB auf dessen Abs. 1 und 2 beschränkt und sich nicht auch 

auf dessen Abs. 4 erstreckt. Wir regen an, die Verweise auf § 293 HGB entspre-

chend auch um seinen Abs. 4 zu erweitern. 

3 So wohl auch die Ansicht der Europäischen Kommission in der Antwort zu Frage 10 der Bekanntmachung 

der Kommission (C/2024/6792) vom 13.11.2024.


